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Sehr geehrte Mandanten,

immer wieder hört man kritische Stimmen, die fragen, ob die vorweg-

genommene Erbfolge von Immobilien unter Vorbehaltsnießbrauch

überhaupt angegangen werden soll. Wir meinen: ja!

Betrachten wir mal die Folgen: Zunächst einmal kann der Kapital-

wert des Nießbrauches abgezogen werden. Im Ergebnis wird damit die

Schenkungsteuer gemindert oder im besten Fall sogar komplett ver-

hindert. Dass es beim Ableben des Schenkers innerhalb einer bestimm-

ten Frist nach der Schenkung zu einer gewissen Nachversteuerung

kommen kann, ändert an dem grundsätzlichen Vorteil nichts, er wird

lediglich etwas geschmälert.

Zudem ist zu bedenken, dass der Nießbrauch mit dem Tod des Schen-

kers steuerneutral wegfällt, obwohl er zuvor die Schenkungsteuer

gemindert hat. Während des Nießbrauchs kann der Schenker mit den

zurückbehaltenen Mieten hingegen weiterhin seinen Lebensunterhalt

bestreiten. In Sachen Vermietung und Verpachtung ändert sich spür-

bar nichts. Da ein Immobiliendarlehen regelmäßig beim Schenker ver-

bleibt, können die Schuldzinsen auch weiterhin abgezogen werden.

Darüber hinaus gibt es auch keinerlei Begrenzung der Werbungskosten,

insbesondere kann auch die Abschreibung weiterhin geltend gemacht

werden. Was will man mehr?

Selbstverständlich kann es immer individuelle Gründe geben, warum

eine Immobilienübertragung gegen Vorbehaltsnießbrauch nicht der

beste Weg ist - in einer Vielzahl der Fälle ist sie es jedoch. Daher das

Fazit: Bloß nicht zu lange mit der Planung der vorweggenommenen

Erbfolge warten.

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen

Axel Nährlich

Steuerberater
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Die Informationen in diesem Mandantenbrief wurden sorgfältig ausge-
wählt und zusammengestellt. Doch beachten Sie bitte, dass dieser Ser-
vice weder eine Beratung ersetzt, noch einen Beratervertrag darstellt.
Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir keine Gewährleistung
für die Richtigkeit oder Aktualität der hier wiedergegebenen Informatio-
nen übernehmen. Bei einem Rechts- oder Steuerproblem vereinbaren Sie
deshalb einen Termin in unserer Kanzlei. Nur hier erhalten Sie eine ver-
bindliche Beratung, die auf Ihr persönliches Problem bezogen ist.
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Alle  
Steuerzahler

Termine: Steuern und Sozialversicherung

10.07.

 � Umsatzsteuer

 � Lohnsteuer

 � Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 13.07. für den Eingang der 

Zahlung.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks 

bei der Finanzbehörde (Gewerbesteuer und Grundsteuer: bei der Ge-

meinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszu-

schläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem 

Fälligkeitstag vorliegen

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge Juli 2018

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spä-

testens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Juli 

ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 27.07.2018.

Behinderten-Pauschbetrag: Bei Einzelveranlagung 
von Ehegatten auf Antrag hälftig abziehbar

Nach § 26a Absatz 2 Satz 2 Einkommensteuergesetz (EStG) ist auf 

übereinstimmenden Antrag der Ehegatten der grundsätzlich einem 

Ehegatten zustehende Behinderten-Pauschbetrag (vgl. § 33b Absatz 1 

bis 3 EStG) bei der Einzelveranlagung der Ehegatten jeweils zur Hälfte 

abzuziehen. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden.

Der Kläger ist verheiratet und wurde 2014 antragsgemäß einzelveran-

lagt. Übereinstimmend mit seiner Ehefrau beantragte er in seiner Ein-

kommensteuerklärung für 2014, die Sonderausgaben, außergewöhn-

lichen Belastungen sowie die Steuerermäßigung für haushaltsnahe 

Beschäftigungsverhältnisse, Dienstleistungen und Handwerkerleistun-

gen gemäß § 26a Absatz 2 Satz 2 EStG in der im Streitjahr geltenden 

Fassung jeweils zur Hälfte aufzuteilen. Das beklagte Finanzamt ver-

sagte in dem den Kläger betreffenden Einkommensteuerbescheid für 

2014 den hälftigen Abzug des Behinderten-Pauschbetrags der Ehefrau 

des Klägers.

Das Finanzgericht (FG) gab der dagegen erhobenen Klage statt und 

setzte die Einkommensteuer des Klägers unter Berücksichtigung des 

hälftigen Behinderten-Pauschbetrags der Ehefrau fest. Die hiergegen 

gerichtete Revision hatte keinen Erfolg. Das FG habe zutreffend ent-

schieden, dass der im Streitjahr der Ehefrau des Klägers zustehende 

Behinderten-Pauschbetrag (vgl. § 33b Absätze 1 bis 3 EStG) aufgrund 

eines übereinstimmenden Antrags der Ehegatten gemäß § 26a Absatz 

2 Satz 2 EStG beim Kläger im Rahmen seiner Einzelveranlagung zur 

Hälfte abzuziehen war, so der BFH.

Gemäß § 26a Absatz 2 Sätze 1 und 2 EStG werden Sonderausgaben, 

außergewöhnliche Belastungen und die Steuerermäßigung nach § 35a 

EStG demjenigen Ehegatten zugerechnet, der die Aufwendungen wirt-

schaftlich getragen hat. Auf übereinstimmenden Antrag der Ehegatten 

werden sie jeweils zur Hälfte abgezogen.

Die vom Behinderten-Pauschbetrag erfassten Aufwendungen seien 

als außergewöhnliche Belastungen im Sinne des § 26a Absatz 2 Satz 1 

EStG anzusehen. § 33b Absatz 1 bis 3 EStG enthalte keine gegenüber § 

26a Absatz 2 Satz 2 EStG spezielle Aufteilungsregelung, so der BFH. Be-

reits aus dem Wortlaut „außergewöhnliche Belastungen“ folge – auch 

ohne einen Klammerverweis auf die §§ 33 bis 33b EStG – dass § 26a 

Absatz 2 Satz 1 Halbsatz 1 EStG (auch) solche Aufwendungen erfasst, 

die über den Behinderten-Pauschbetrag im Sinne des § 33b Absatz 1 

EStG abgedeckt werden. Der Pauschbetrag für behinderungsbedingte 

Aufwendungen im Sinne des § 33b Absatz 1 EStG könne grundsätzlich 

auch nur „anstelle“ einer Steuerermäßigung nach § 33 EStG für au-

ßergewöhnliche Belastungen geltend gemacht werden. Denn Sinn und 

Zweck der Pauschbetragsregelung sei es gerade, typisierend zu unter-

stellen, dass bestimmten Gruppen von behinderten Menschen gewisse 

außergewöhnliche Belastungen erwachsen.

Gegen diese Auslegung sprächen auch nicht der systematische Zu-

sammenhang zwischen § 26a Absatz 2 Satz 2 EStG und § 26a Absatz 

2 Satz 1 Halbsatz 2 EStG sowie der in letzterer Vorschrift zum Aus-

druck gekommene Grundsatz der Individualbesteuerung. Denn soweit 

§ 26a Absatz 2 Satz 1 Halbsatz 2 EStG außergewöhnliche Belastungen 

demjenigen Ehegatten zurechne, „der die Aufwendungen wirtschaft-

lich getragen hat“, sei dies typisierend derjenige Ehegatte, dem der 

Behinderten-Pauschbetrag nach § 33b Absatz 1 bis 3 EStG zusteht. § 

26a Absatz 2 Satz 2 EStG regele hingegen gerade eine Ausnahme von 

dem Grundsatz der Individualbesteuerung. Die in dieser Ausnahme 

zum Ausdruck gekommene Wertung des Gesetzgebers, dem Selbst-
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bestimmungsrecht der Ehegatten auch bei der Zuordnung bestimm-

ter Aufwendungen in beschränktem Umfang Geltung zu verschaffen, 

rechtfertige auch eine abweichende Zuordnung des Pauschbetrags.

Auch § 33b Absatz 1 bis 3 EStG enthalte keine gegenüber § 26a Ab-

satz 2 Satz 2 EStG spezielle Regelung für die hälftige Aufteilung des ei-

nem Ehegatten zustehenden Behinderten-Pauschbetrags im Rahmen 

der Einzelveranlagung von Ehegatten, bekräftigt der BFH. Dieses Ver-

ständnis entspreche seiner bisherigen Rechtsprechung zu § 26a Absatz 

2 Satz 1 EStG in der bis Ende 2011 geltenden Fassung.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 20.12.2017, III R 2/17

Klageerhebung: Beim Finanzgericht nicht mit  
einfacher E-Mail

Eine Klage kann nicht wirksam mit einer einfachen E-Mail erhoben 

werden. Das gilt auch dann, wenn der E-Mail eine unterschriebene 

Klageschrift als Anhang beigefügt ist, wie das Finanzgericht (FG) Köln 

klarstellt.

Der Kläger hatte beim FG Köln per E-Mail ohne Verwendung einer qua-

lifizierten elektronischen Signatur Klage erhoben. Der E-Mail war im 

Anhang eine pdf-Datei beigefügt, die eine mit einer eingescannten Un-

terschrift des Klägers versehene Klageschrift enthielt. Im FG wurde die 

E-Mail nebst Anhang ausgedruckt und in den Geschäftsgang gegeben.

Das FG Köln hat die Klage mangels Formwirksamkeit als unzulässig 

abgewiesen. Die Anforderungen an eine „schriftliche“ Klageerhebung 

seien nicht erfüllt, wenn dem Gericht lediglich der Ausdruck einer Kla-

geschrift vorliege, die als pdf-Anhang mit einer einfachen elektroni-

schen Nachricht (E-Mail) übermittelt worden sei. Für elektronische 

Dokumente sei die Verwendung einer qualifizierten elektronischen 

Signatur gesetzlich vorgeschrieben. Zudem dürfe die Zulässigkeit einer 

Klageerhebung nicht davon abhängig gemacht werden, ob der E-Mail-

Anhang bei Gericht ausgedruckt werde oder nicht.

Der Kläger hat gegen das Urteil Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt, 

die unter dem Aktenzeichen VI B 14/18 beim Bundesfinanzhof geführt 

wird.

Finanzgericht Köln, Urteil vom 25.01.2018, 10 K 2732/17, nicht rechts-

kräftig

Stiftung von Todes wegen: Erst ab Erstellung  
der Satzung gemeinnützig

Das Finanzgericht (FG) Münster hat entschieden, dass eine Stiftung 

von Todes nicht bereits ab dem Todeszeitpunkt des Stifters, sondern 

erst ab der Erstellung der Satzung als gemeinnützig anzuerkennen ist.

Die Klägerin ist eine Stiftung, deren Stifter in seinem Testament ver-

fügt hatte, dass sein gesamtes Vermögen einer Stiftung für „ältere 

durch nicht selbst verschuldete Armut bedrückte deutsche Mitbürger“ 

zugutekommen sollte. Nach dem Tod des Stifters im November 2004 

wurde ein Nachlasspfleger bestellt. Anfang 2007 wurde die Satzung 

erstellt und die Klägerin als rechtsfähig anerkannt. In den Streitjahren 

2005 und 2006 erzielte das Stiftungsvermögen unter anderem Ver-

mietungseinnahmen und Zinserträge. Das Finanzamt unterwarf die 

Einkünfte der Körperschaftsteuer, da die Klägerin aufgrund nicht ord-

nungsgemäßer Buchführung nicht als gemeinnützig anerkannt werden 

könne. Die Klägerin war demgegenüber der Auffassung, dass sie erst 

ab der Anerkennung ihrer Rechtsfähigkeit als Stiftung steuerpflichtig 

sein könne.

Der FG Münster wies die Klage ab. Die Körperschaftsteuerpflicht der 

Klägerin beginne bereits mit dem Tod des Stifters. Zivilrechtlich sei ihr 

bereits ab diesem Zeitpunkt rückwirkend das Stiftungsvermögen ge-

mäß § 84 Bürgerliches Gesetzbuch zuzuordnen. Diese Fiktion sei auch 

für das Steuerrecht maßgeblich. Die Klägerin sei in den Streitjahren 

nicht als gemeinnützig anzuerkennen. Nach dem Stiftungszweck solle 

sie zwar mildtätige Zwecke verfolgen. Hierfür bedürfe es jedoch einer 

Satzung, die den steuerbegünstigten Zweck der Körperschaft festlegt. 

Eine solche Satzung habe vor 2007 jedoch nicht existiert. Ob diese 

Satzung ab 2007 die Voraussetzungen für eine Gemeinnützigkeit der 

Klägerin erfülle, könne dahinstehen, weil insoweit eine steuerliche 

Rückwirkung nicht in Betracht komme.

Die vom FG zugelassene Revision ist beim Bundesfinanzhof unter dem 

Aktenzeichen V R 50/17 anhängig.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 13.10.2017, 13 K 641/14 K
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Körperschaftsteuerliche Verlustabzugsbeschränkung: 
Vorläufiger Rechtsschutz gewährt

Das FG Hamburg hat dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG) die Fra-

ge vorgelegt, ob § 8c Satz 2 des Körperschaftsteuergesetzes (KStG) 

in der Fassung des Unternehmensteuerreformgesetzes 2008 (jetzt 

§ 8c Absatz 1 Satz 2 KStG) verfassungswidrig ist. Nach § 8c Satz 2 

KStG alter Fassung entfällt der Verlustvortrag einer Kapitalgesellschaft 

vollständig, wenn innerhalb von fünf Jahren mehr als 50 Prozent der 

Anteile an der Gesellschaft übertragen werden. Im Anschluss daran 

hat das FG wegen jener Verfassungsfrage nunmehr auch vorläufigen 

Rechtsschutz gewährt. Es widerspricht damit der gegenwärtigen Ver-

waltungspraxis (vgl. Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 

15.01.2018, BStBl I 2018, 2), wonach für eine Aussetzung der Vollzie-

hung von Steuerbescheiden, die auf Basis des § 8c Satz 2 (§ 8c Abs. 1 

Satz 2) KStG ergangen sind, kein Grund besteht.

Auch wenn ein Gericht von der Verfassungswidrigkeit einer Norm 

überzeugt ist und deshalb das BVerfG anruft, ist zwar nicht automa-

tisch auch die Vollziehung des angefochtenen Bescheides auszusetzen. 

Denn bis zur endgültigen Entscheidung ist offen, ob das BVerfG die 

Norm, derentwegen es angerufen wird, tatsächlich für nichtig erklärt, 

und wenn ja, mit welchen Folgen (lediglich mit Wirkung für die Zukunft 

oder aber rückwirkend). Weil ein formell verfassungsgemäß zustande 

gekommenes Gesetz zunächst grundsätzlich weiterhin anzuwenden 

ist, muss die Interessenlage des Steuerpflichtigen an der Gewährung 

vorläufigen Rechtsschutzes gegen das öffentliche, vornehmlich haus-

halterische Interesse abgewogen werden. 

Das FG Hamburg hat dem Interesse des Steuerpflichtigen an der Ge-

währung vorläufigen Rechtsschutzes hier den Vorrang eingeräumt. Im 

Rahmen der für die Aussetzungsentscheidung maßgeblichen summa-

rischen Prüfung sei eher zu erwarten, dass § 8c Absatz 1 Satz 2 KStG 

nicht nur für die Zukunft, sondern auch rückwirkend für nichtig erklärt 

werde. Es liege insoweit nicht anders als bezogen auf die Vorschrift des 

§ 8c Satz 1 (beziehungsweise Abs. 1 Satz 1) KStG, die bei Anteilsüber-

tragungen von mehr als 25 Prozent einen quotalen Verlustuntergang 

anordnet. Das BVerfG hat durch Beschluss vom 29.03.2017 (2 BvL 

6/11) entschieden, dass diese Rechtsfolge mit dem Grundgesetz un-

vereinbar ist und dass die festgestellte Unvereinbarkeit vorbehaltlich 

einer gesetzlichen Nachbesserung bis spätestens zum 31.12.2018 rück-

wirkend eintritt. Das Fiskalinteresse, das der Gesetzgeber seinerzeit bei 

Einführung von § 8c KStG mit einer jährlichen Haushaltswirkung von 

1,45 Milliarden Euro angegeben hatte, ändert in Anbetracht dessen an 

der Rückwirkung aus Sicht des FG Hamburg nichts.

Die Beschwerde an den Bundesfinanzhof wurde nicht zugelassen.

Finanzgericht Hamburg, Beschluss vom 11.04.2018, 2 V 20/18

Steuersystem: DIHK fordert  
investitionsfreundlichere Gestaltung

In ihren länderspezifischen Empfehlungen rügt die EU-Kommission, 

dass Deutschland nach wie vor über kein sehr investitionsfreundli-

ches Steuersystem verfüge. Achim Dercks, stellvertretender Haupt-

geschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages 

(DIHK), sieht das ebenso.

Dercks: „Die EU-Kommission empfiehlt zu Recht, das deutsche Steu-

ersystem investitionsfreundlicher zu gestalten. Gerade in Zeiten von 

Rekordüberschüssen in seinen öffentlichen Haushalten hätte Deutsch-

land den Spielraum, ein solches Urteil zu vermeiden.

Die letzte umfassende Reform der Unternehmensbesteuerung mit 

Entlastungen für die Unternehmen liegt mittlerweile bereits zehn Jah-

re zurück. Die Steuerbelastung der deutschen Unternehmen liegt nach 

wie vor bei etwa 30 Prozent.

Andere Länder – vor allem die USA – senken die Steuerbelastung auf 

etwa 25 Prozent. Bessere Abschreibungsmöglichkeiten, bessere Mög-

lichkeiten, Verluste zu berücksichtigen, eine Streichung von Hinzurech-

nungen in der Gewerbesteuer sowie die Einführung einer steuerlichen 

Förderung von Forschung und Entwicklung sollten von der neuen Bun-

desregierung so schnell wie möglich in Angriff genommen werden.“

DIHK e.V., Presseinformation vom 23.5.2018

Lohnsteuer-Außenprüfung und Lohnsteuer-Nach-
schau: Ergebnisse für das Kalenderjahr 2017

Nach den statistischen Aufzeichnungen der obersten Finanzbehörden 

der Länder haben die Lohnsteuer-Außenprüfungen im Kalenderjahr 

2017 zu einem Mehrergebnis von 945 Mio. Euro geführt. 

Unternehmer
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Von den insgesamt 2.549.817 Arbeitgebern wurden 100.188 Arbeit-

geber abschließend in 2017 geprüft. Es handelt sich hierbei sowohl 

um private Arbeitgeber als auch um öffentliche Verwaltungen und 

Betriebe. Im Kalenderjahr 2017 wurden durchschnittlich 2.032 Prüfer 

eingesetzt. Darüber hinaus haben sich 30 Lohnsteuerprüfer des Bun-

deszentralamts für Steuern im Rahmen der Prüfungsmitwirkung an 

Prüfungen der Landesfinanzbehörden beteiligt, von denen 152 im Jahr 

2017 abgeschlossen wurden.

Bundesministerium der Finanzen 23.5.2018

In Kleinbetrieben kann auch Krankheit  
ein Entlassungsgrund sein

In (Klein-)Betrieben, für die der gesetzliche Kündigungsschutz nicht 

gilt, wird nicht gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstoßen, 

wenn den Beschäftigten „krankheitsbedingt gekündigt“ wird. 

Dies bekam eine Arzthelferin zu spüren, die „wiederholt arbeitsunfähig 

krank“ war und deshalb entlassen wurde, ohne dass die in solchen Fäl-

len sonst übliche Prüfung vorgenommen wurde, ob das voraussichtlich 

auch für die Zukunft so zu erwarten wäre. Und ferner ohne Prüfung 

der „Sozialverträglichkeit“ mit Blick auf Kolleginnen und Kollegen in 

der Praxis. 

Hier hatte der Arbeitgeber sogar während einer Arbeitsunfähigkeit der 

Mitarbeiterin gekündigt, was vom Gericht als rechtens anerkannt wur-

de. Sie habe im Labor der Praxis gearbeitet, war bei häufigerem Fehlen 

Probleme bereitet hätte.

LAG Rheinland-Pfalz, 1 Sa 89/16 vom 26.08.2016

Vorsteuerabzug: BFH erleichtert Inanspruchnahme

Beim Vorsteuerabzug aus Rechnungen kann sich die erforderliche An-

gabe des Leistungszeitpunkts aus dem Ausstellungsdatum der Rech-

nung ergeben, wenn davon auszugehen ist, dass die Leistung im Monat 

der Rechnungsausstellung bewirkt wurde. Dies hat der Bundesfinanz-

hof (BFH) zur Rechnungserteilung über die Lieferung von Pkws ent-

schieden.

Im Streitfall hatte die Klägerin den Vorsteuerabzug aus an sie ausge-

führten Pkw-Lieferungen in Anspruch genommen. Allerdings enthiel-

ten die ihr hierfür erteilten Rechnungen weder Angaben zur Steuer-

nummer des Lieferanten noch zum Lieferzeitpunkt. Die Rechnungen 

wurden später um die Angabe der Steuernummer, nicht aber auch um 

die Angabe der Lieferzeitpunkte ergänzt. Das Finanzamt versagte den 

Vorsteuerabzug aus den Pkw-Lieferungen. Demgegenüber hatte die 

Klage zum Finanzgericht Erfolg.

Umsatzsteuerrechtlich verlangt § 14 Absatz 4 Satz 1 Nr. 6 des Um-

satzsteuergesetzes für eine Rechnung die Angabe des Zeitpunkts der 

Lieferung oder der sonstigen Leistung. Nach § 31 Absatz 4 der Um-

satzsteuerdurchführungsverordnung (UStDV) kann als Zeitpunkt der 

Lieferung oder sonstigen Leistung der Kalendermonat angegeben wer-

den, in dem die Leistung ausgeführt wird.

In seinem Urteil legt der BFH § 31 Absatz 4 UStDV zugunsten der zum 

Vorsteuerabzug berechtigten Unternehmer sehr weitgehend aus. Da-

nach kann sich die Angabe des Kalendermonats als Leistungszeitpunkt 

aus dem Ausstellungsdatum der Rechnung ergeben, wenn nach den 

Verhältnissen des Einzelfalls davon auszugehen ist, dass die Leistung 

in dem Monat bewirkt wurde, in dem die Rechnung ausgestellt wurde. 

Dies bejahte der BFH für den Streitfall. Mit den Rechnungen sei über 

jeweils einmalige Liefervorgänge mit Pkws abgerechnet worden, die 

branchenüblich mit oder im unmittelbaren Zusammenhang mit der 

Rechnungserteilung ausgeführt worden seien. Damit folge aus dem 

Ausstellungsdatum der Rechnung, dass die jeweilige Lieferung im Ka-

lendermonat der Rechnungserteilung ausgeführt wurde. Die Angabe 

des Ausstellungsdatums der Rechnung sei als Angabe im Sinne des § 

31 Absatz 4 UStDV anzusehen.

Der BFH begründete seine Entscheidung damit, dass sich die Steuer-

verwaltung nicht auf die bloße Prüfung der Rechnung beschränken 

dürfe, sondern auch die vom Steuerpflichtigen beigebrachten zusätz-

lichen Informationen zu berücksichtigen habe. Demgegenüber hatte 

der BFH in der Vergangenheit aufgrund einer eher formalen Betrach-

tungsweise bisweilen sehr strenge Anforderungen an die Rechnungs-

angabe des Leistungszeitpunkts gestellt.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 01.03.2018, V R 18/17
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Infinus- beziehungsweise Fubus-Unternehmensgrup-
pe: Streit um Schadenersatz für Anleger geht weiter

Ein Teil der Anleger, die Kapitalanlagen bei der Fubus- beziehungs-

weise Infinus-Unternehmensgruppe gezeichnet hatten und nunmehr 

Verantwortliche aus der Unternehmensgruppe auf Schadenersatz in 

Anspruch nehmen, hatten mit ihren Berufungen gegen die erstinstanz-

lichen klageabweisenden Urteile Erfolg. Das Oberlandesgericht (OLG) 

Dresden hat die klageabweisenden Urteile der ersten Instanz aufgeho-

ben und den Rechtsstreit zur erneuten Verhandlung und Entscheidung 

an das Landgericht zurückverwiesen.

Zur Begründung führt das OLG aus, dass die von der Emissionsgesellschaft 

verwendeten Prospekte erhebliche inhaltliche Fehler aufwiesen, die ge-

eignet gewesen seien, ein unzutreffendes Bild über die Chancen und Risi-

ken der angebotenen Kapitalanlage zu vermitteln. Da zur Feststellung der 

weiteren Haftungsvoraussetzungen eine umfangreiche Beweisaufnahme 

erforderlich sei, seien die Sachen zurückverwiesen worden.

Oberlandesgericht Dresden, Urteile vom 12.05.2018, 8 U 1630/17, 8 

U 1631/17, 8 U 1629/17, 8 U 1628/17, 8 U 1618/17, 8 U 1623/17, 8 U 

1636/17 und 8 U 1617/17

Finanztransaktionssteuer: Kleinanleger  
sollen geschont werden

Im Zusammenhang mit der geplanten Einführung einer Finanztrans-

aktionssteuer will die Bundesregierung negative Auswirkungen auf 

Kleinanleger, auf die Realwirtschaft sowie auf Instrumente der Alters-

versorgung vermeiden. 

Auch Verlagerungen im Finanzsektor sollen vermieden werden, heißt 

es in der Antwort der Bundesregierung (19/2141) auf eine Kleine Anfra-

ge der FDP-Fraktion (19/1911). 

Nach Angaben der Regierung werden die Verhandlungen über die Ein-

führung der Steuer im EU-Finanzministerrat ECOFIN geführt sowie in 

der zuständigen Ratsarbeitsgruppe „Indirekte Steuern“ und der hoch-

rangigen Ratsarbeitsgruppe (Steuern) vorbereitet. Die amtierende 

bulgarische EU-Ratspräsidentschaft habe bisher keine Sitzungen der 

Ratsarbeitsgruppe „Indirekte Steuern“ festgelegt. Auch gebe es keine 

Einladung für ein Treffen der teilnehmenden Staaten auf Ministerebe-

ne. Eine Expertengruppe habe getagt, Zwischenergebnisse seien bei 

dem Treffen nicht festgehalten worden. 

Bundestag, hib-Meldung 331/2018 vom 24.05.2018

Wertpapierregelungen: Änderung geplant

Die Bundesregierung will eine Reihe von Wertpapierregelungen än-

dern. Sie hat dazu den Entwurf eines Gesetzes zur Ausübung von Opti-

onen der EU-Prospektverordnung und zur Anpassung weiterer Finanz-

marktgesetze (BT-Drs. 19/2435) vorgelegt.

So soll nicht für alle öffentlichen Angebote von Wertpapieren ein Pros-

pekt vorgelegt werden müssen. Bei öffentlichen Angeboten mit einem 

Gesamtgegenwert von 100.000 Euro, aber weniger als acht Millionen 

Euro, soll statt eines Prospekts ein dreiseitiges Wertpapier-Informati-

onsblatt vorgelegt werden müssen. Dieses soll potenziellen Anlegern 

als Informationsquelle für ihre Anlageentscheidung dienen und den 

Vergleich von verschiedenen Angeboten erleichtern, heißt es in der Be-

gründung des Gesetzentwurfs, in der genau beschrieben wird, wie die 

Wertpapier-Informationsblätter auszusehen haben. So soll „auf drei 

DIN-A-4-Seiten eine kurze, für den durchschnittlichen Anleger allge-

meinverständliche Information über die wesentlichen Merkmale und 

Risiken der Wertpapiere, des Anbieters, des Emittenten und etwaiger 

Garantiegeber sowie die Kosten der Wertpapiere erfolgen.

Das Wertpapier-Informationsblatt soll von der Bundesanstalt für Fi-

nanzdienstleistungsaufsicht überprüft und seine Veröffentlichung von 

ihr gestattet werden. In den Fällen, in denen kein Prospekt veröffent-

licht werden muss, sollen außerdem Einzelanlageschwellen zu beach-

ten sein, die für nicht qualifizierte Anleger gelten. „Sofern von einem 

nicht qualifizierten Anleger ein Betrag von über 1.000 Euro investiert 

werden soll, ist dies nur dann zulässig, wenn der nicht qualifizierte 

Anleger entweder über ein frei verfügbares Vermögen in Form von 

Bankguthaben und Finanzinstrumente von mindestens 100.000 Euro 

verfügt oder er maximal den zweifachen Betrag seines durchschnittli-

chen monatlichen Nettoeinkommens investiert. In jedem Fall ist die 

Einzelanlage auf 10.000 Euro begrenzt“, heißt es in der Begründung.

Wertpapierprospekte sollen künftig in englischer Sprache erstellt wer-

den können. Damit will die Bundesregierung der fortschreitenden Inter-

nationalisierung der Kapitalmärkte und dem Ziel der Schaffung eines 

Kapital- 
anleger
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Binnenmarktes für Wertpapiere auf europäischer Ebene unter Berück-

sichtigung des Anlegerschutzes und der Markteffizienz Rechnung tragen. 

Die Möglichkeit, den Prospekt in englischer Sprache erstellen zu kön-

nen, soll es inländischen Emittenten erleichtern, einen internationalen 

Anlegerkreis anzusprechen, umgekehrt soll Drittstaatenemittenten der 

Zugang zum Finanzstandort Deutschland erleichtert werden. 

Deutscher Bundestag, PM vom 04.06.2018

Zinscap-Prämie/Zinssicherungsgebühr:  
Preisklauseln sind unwirksam

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat entschieden, dass zwei von einer Bank 

verwendete und für Darlehensverträge mit einem variablen Zinssatz 

vorformulierte Klauseln im Geschäftsverkehr mit Verbrauchern unwirk-

sam sind. Konkret geht es um die Klausel „Zinscap-Prämie: ...% Zinssatz 

p.a. …% variabel* *Bis zum … beträgt der Zinssatz mindestens …p.a. 

und höchstens …p.a. Die oben angeführte Zinscap-Prämie ist sofort fäl-

lig.“ sowie die Klausel „Zinssicherungsgebühr: ...% Zinssatz p.a. …% vari-

abel* *Bis zum … beträgt der Zinssatz mindestens …p.a. und höchstens 

…p.a. Die oben angeführte Zinscap-Prämie ist sofort fällig.“

Der klagende Verbraucherschutzverein wendet sich mit einer Unter-

lassungsklage gegen die vorgenannten Klauseln, mit denen die beklag-

te Bank in Darlehensverträgen mit einem variablen Zinssatz von ihren 

Kunden eine so genannte Zinscap-Prämie beziehungsweise Zinssiche-

rungsgebühr erhebt. Er meint, die beanstandeten Klauseln verstießen 

gegen § 307 BGB, und nimmt die Beklagte darauf in Anspruch, deren 

Verwendung in Verträgen mit Verbrauchern zu unterlassen.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen, das Oberlandesgericht hat 

ihr auf die Berufung des Klägers stattgegeben. Mit ihrer Revision hat 

die Beklagte die Wiederherstellung des erstinstanzlichen Urteils be-

gehrt. Der BGH hat die Revision zurückgewiesen. Dem Kläger stehe 

der geltend gemachte Unterlassungsanspruch zu.

Bei den angefochtenen Klauseln handele es sich um Allgemeine Ge-

schäftsbedingungen (AGB). Wenngleich die Zinscap-Prämie bezie-

hungsweise Zinssicherungsgebühr in einzelnen Verträgen mit Kun-

den der Beklagten je unterschiedliche Prozentsätze aufweisen, seien 

die Klauseln – wie dies für das Vorliegen von AGB vorausgesetzt wird 

– auch insoweit vorformuliert, weil die Höhe der Zinscap-Prämie be-

ziehungsweise der Zinssicherungsgebühr nach den unangegriffenen 

Feststellungen des Berufungsgerichts von der Beklagten anhand be-

stimmter Vorgaben errechnet wird. Ein „Aushandeln“ der Zinscap-

Prämie beziehungsweise der Zinssicherungsgebühr habe die insoweit 

darlegungspflichtige Beklagte nicht hinreichend dargetan.

Die Klauseln unterlägen ferner gemäß § 307 Absatz 3 Satz 1, Absatz 

1 und 2 BGB der Inhaltskontrolle, weil sie jeweils eine von Rechtsvor-

schriften abweichende Regelung vorsähen, so der BGH. Sie seien aus 

der maßgeblichen Sicht eines rechtlich nicht vorgebildeten Durch-

schnittskunden so zu verstehen, dass mit der Vereinbarung eines va-

riablen Zinssatzes nebst Festlegung einer Zinsober- und -untergrenze 

eine Regelung über die Zinshöhe getroffen und zugleich in Gestalt 

der Zinscap-Prämie beziehungsweise Zinssicherungsgebühr innerhalb 

der von der Beklagten als einheitliche Regelung ausgestalteten Be-

stimmung ein zusätzliches laufzeitunabhängiges (Teil-)Entgelt für die 

Überlassung der Darlehensvaluta festgelegt wird. Denn die Zinscap-

Prämie beziehungsweise Zinssicherungsgebühr diene dazu, der Bank 

für den Fall, dass der variable Zins die vereinbarte Zinsobergrenze 

überschreitet, einen Ausgleich für entgehende Zins(mehr)einnahmen 

zu verschaffen und stelle damit ein weiteres (Teil-)Entgelt dar, das der 

Darlehensnehmer zusammen mit dem Zins als Gegenleistung für die 

Überlassung der Darlehensvaluta schuldet.

Nach der zugrunde zu legenden kundenfeindlichsten Auslegung (§ 305c 

Absatz 2 BGB) sei die Zinscap-Prämie beziehungsweise Zinssicherungs-

gebühr auch laufzeitunabhängig ausgestaltet, da sie bei Vertragsschluss 

sofort fällig ist, ohne dass die angegriffenen Klauseln eine anteilige Er-

stattung für den Fall vorzeitiger Vertragsbeendigung vorsehen. Mit die-

sem Klauselverständnis unterlägen die streitigen Bestimmungen der 

Inhaltskontrolle, weil dem gesetzlichen Leitbild des § 488 Absatz 1 Satz 

2 BGB zufolge allein der laufzeitabhängige Zins der Preis und damit die 

Gegenleistung für die Überlassung der Darlehensvaluta sei. Der hiernach 

eröffneten Inhaltskontrolle halten die Klauseln laut BGH nicht stand. Die 

Abweichung vom gesetzlichen Leitbild des § 488 Absatz 1 Satz 2 BGB in-

diziere eine unangemessene Benachteiligung des Vertragspartners. Um-

stände, nach denen die Klauseln auf der Grundlage einer umfassenden 

Interessenabwägung die Kunden der Beklagten gleichwohl nicht unange-

messen benachteiligen, seien weder vorgetragen noch sonst ersichtlich. 

Bundesgerichtshof, Urteil vom 05.06.2018, XI ZR 790/16
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Legen eines Hauswasseranschlusses durch  
Bauunternehmen: Ermäßigter Umsatzsteuersatz gilt

Das Legen eines Hauswasseranschlusses ist auch dann als „Lieferung 

von Wasser“ im Sinne des § 12 Absatz 2 Nr. 1 Umsatzsteuergesetz 

(UStG) in Verbindung mit Nr. 34 der Anlage 2 zum UStG anzusehen, 

wenn diese Leistung nicht von dem Wasserversorgungsunternehmen 

erbracht wird, das das Wasser liefert. Dies stellt der Bundesfinanzhof 

(BFH) klar.

Geklagt hatte eine GmbH, die Tiefbauarbeiten ausführt und unter 

anderem Trinkwasseranschlüsse als Verbindungen vom öffentlichen 

Trinkwassernetz zum jeweiligen Gebäudebereich errichtet. Für die 

Herstellung entsprechender Anschlüsse erteilte die Klägerin den 

Grundstückseigentümern beziehungsweise Bauherren Rechnungen 

unter Ausweis von Umsatzsteuer in Höhe von sieben Prozent, weil sie 

davon ausging, es handele sich bei diesen Leistungen um „Lieferungen 

von Wasser“ im Sinne des § 12 Absatz 2 Nr. 1 UStG in Verbindung mit 

Nr. 34 der Anlage 2 zum UStG.

Das beklagte Finanzamt stimmt dem nicht zu. Es handele sich um dem 

Regelsteuersatz unterliegende Leistungen, da es sich bei der Klägerin 

um ein Bauunternehmen handele. Für die Anwendung des ermäßigten 

Steuersatzes müsse die Erstellung des Hauswasseranschlusses und die 

Wasserbereitstellung durch ein und denselben Unternehmer erfolgen. 

Hieran fehle es vorliegend.

Die dagegen gerichtete Klage war in erster und zweiter Instanz er-

folgreich. Die Leistungen der Klägerin unterlägen dem ermäßigten 

Steuersatz, so der BFH. Der in § 12 Absatz 2 Nr. 1 UStG verwende-

te Begriff „Lieferungen von Wasser“ umfasse auch das Legen eines 

Hausanschlusses, das in der Verlegung einer Leitung besteht, die die 

Verbindung des Wasserverteilungsnetzes mit der Wasseranlage eines 

Grundstücks ermöglicht. Denn der Hausanschluss sei für die Wasser-

versorgung der Allgemeinheit unentbehrlich, weil ohne ihn dem Ei-

gentümer oder Bewohner des Grundstücks kein Wasser bereitgestellt 

werden könnte.

Die Anwendung des ermäßigten Steuersatzes scheide nicht deshalb 

aus, weil die Klägerin kein Wasserversorgungsunternehmen ist. Soweit 

das Finanzamt seine abweichende Ansicht darauf stütze, dass die Fi-

nanzverwaltung nach wie vor anderer Auffassung als die Rechtspre-

chung sei, reiche eine derartige Verwaltungsanweisung zur Einschrän-

kung des Anwendungsbereichs der Steuerermäßigung nicht aus.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 07.02.2018, XI R 17/17

Spekulationsteuer bei Verkauf selbstgenutzten  
Eigenheims: Nicht auf häusliches Arbeitszimmer

Der Gewinn aus dem Verkauf selbstgenutzten Wohneigentums ist 

auch dann in vollem Umfang steuerfrei, wenn zuvor Werbungskosten 

für ein häusliches Arbeitszimmer abgesetzt wurden. Dies hat das Fi-

nanzgericht (FG) Köln entschieden.

Die Kläger hatten innerhalb der zehnjährigen Spekulationsfrist ihre 

selbst bewohnte Eigentumswohnung veräußert. In den Vorjahren 

hatten sie den Abzug von Werbungskosten für ein häusliches Arbeits-

zimmer in Höhe von 1.250 Euro erfolgreich geltend gemacht. Das 

Finanzamt unterwarf den auf das Arbeitszimmer entfallenden Veräu-

ßerungsgewinn von 35.575 Euro der Besteuerung, da insoweit keine 

steuerfreie eigene Wohnnutzung im Sinne von § 23 Absatz 1 Nr. 1 Satz 

3 des Einkommensteuergesetz (EStG) vorliege.

Das FG Köln folgte dem nicht. Es vertritt die Ansicht, dass ein häusli-

ches Arbeitszimmer nicht zu einer anteiligen Besteuerung des Veräu-

ßerungsgewinns führt. Das Arbeitszimmer sei nämlich in den privaten 

Wohnbereich integriert und stelle kein selbstständiges Wirtschaftsgut 

dar. Eine Besteuerung stünde auch im Wertungswiderspruch zum ge-

nerellen Abzugsverbot von Kosten für häusliche Arbeitszimmer in § 4 

Absatz 5 Nr. 6b Satz 1 EStG.

Das beklagte Finanzamt hat die zugelassene Revision eingelegt, die 

beim Bundesfinanzhof unter dem Aktenzeichen IX R 11/18 geführt 

wird.

FG Köln, Urteil vom 20.03.2018, 8 K 1160/15, nicht rechtskräftig

Mietkaution: Bürgschaft und drei Netto-Kaltmieten 
müssen keine „Übersicherung“ darstellen

Vereinbart ein Vermieter mit einem Mieter eine Kaution in Höhe von 

drei Monats-Netto-Kaltmieten, will er aber darüber hinaus eine Bürg-

schaft in gleicher Höhe haben, so braucht der Mieter dem nicht zuzu-

stimmen, weil das eine unzulässige Übersicherung wäre. 

Immobilien-
besitzer
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Erklärt sich aber ein Freund des Mieters bereit, eine solche Bürgschaft 

abzugeben, ohne dass er dazu gedrängt wurde, so kann es damit sein 

Bewenden haben – und der Mietvertrag geschlossen werden. Freiwilli-

ge „Übersicherungen“ sind nicht verboten. 

LG Berlin, 6 O 70/16 vom 01.09.2016

Grundstückseigentümer: Wer Hecken und  
Bäume nicht schneidet, zahlt saftig

Schneidet ein Grundstückseigentümer seine Bäume und Hecken nicht, 

die von seinem Anwesen auf öffentliche Straße ragen, obwohl er dazu 

zweimal per behördlicher Mitteilung aufgefordert worden ist, so kann 

das teuer für ihn werden. 

Das Verwaltungsgericht Mainz hat entschieden, dass Grundstückseigen-

tümer „verpflichtet sind, den auf Straßen ragenden Bewuchs zu besei-

tigen“. Erledigten sie das nicht, so könne die Straßenbaubehörde nach 

Aufforderung und Fristsetzung den Bewuchs selbst beschneiden lassen 

und die Kosten für einen Gartenbaubetrieb in Rechnung stellen (die hier 

mehr als 500 Euro ausmachten), der den Rückschnitt vornimmt. 

VwG Mainz, 3 K 363/17 vom 21.02.2018

Betriebskosten: Notdienstpauschalen dürfen  
nicht umgelegt werden

Mieter können sich dagegen wehren, wenn der Vermieter ihnen eine 

„Notdienstpauschale“ für Handwerker über die Betriebskostenabrech-

nung weitergibt. Diese einmalige Ausgabe zählt nicht zu den umlage-

fähigen Kosten. 

Das Amtsgericht Berlin–Charlottenburg hat klar gemacht, dass solche 

Ausgaben zu den Verwaltungskosten gehören. In dem konkreten Fall 

ging es um knapp 100 Euro Notdienstpauschale, die ein Vermieter über 

die Betriebskostenabrechnung geltend gemacht hat. Doch diese Not-

dienstpauschale entsteht nicht – wie etwa die umlegbare Grundsteuer 

– aus dem Eigentum an sich und betreffe auch nicht den bestimmungs-

gemäßen Gebrauch von Grundstück, Gebäude oder Anlage. Diese Pau-

schale sei kein Punkt in den Gebrauchskosten, sondern in den Bereit-

schaftskosten. Und die zählen zu den klassischen Verwaltungskosten. 

AmG Berlin-Charlottenburg, 215 C 311/17 vom 21.02.2018

Einkommensteuerfestsetzung trotz  
Bestandskraft aufgrund nachgereichter  
denkmalbehördlicher Bescheinigung noch änderbar

Bestandskräftige Einkommensteuerfestsetzungen können noch zu-

gunsten der Steuerbürger geändert werden, wenn sie eine Bescheini-

gung der Denkmalschutzbehörde nachreichen. Verzögerungen bei der 

Denkmalbehörde dürften nicht zulasten der Steuerpflichtigen gehen, 

so das Finanzgericht (FG) Köln.

Die Kläger sind Eigentümer eines denkmalgeschützten Hauses, das sie 

selbst bewohnen. In den Jahren 2008 bis 2010 hatten sie Erhaltungs-

aufwand von insgesamt 29.000 Euro. Diese Kosten machten sie beim 

Finanzamt erst als Sonderausgaben für Baudenkmäler (§ 10f Einkom-

mensteuergesetz) steuermindernd geltend, nachdem sie in 2014 eine 

entsprechende Denkmalbescheinigung vom Amt für Denkmalschutz 

erhalten hatten.

Das beklagte Finanzamt lehnte eine Änderung der bisherigen Steuer-

festsetzungen ab, weil diese Veranlagungen endgültig durchgeführt 

und nach steuerrechtlichen Vorschriften nicht mehr änderbar seien. 

Insbesondere stelle die Bescheinigung der Denkmalbehörde keinen 

vollständigen Grundlagenbescheid dar, weil sie nur einige, aber nicht 

alle verbindlichen Regelungen zum Erhalt der Begünstigung enthalte.

Dies sah das FG anders und gab der Klage statt. Die Bescheinigung der 

Denkmalbehörde stelle einen Grundlagenbescheid dar, auch wenn sie 

nicht sämtliche Voraussetzungen der Steuerbegünstigung verbindlich 

regele. Deshalb sei das Finanzamt nach § 175 Absatz 1 Nr. 1 Abgaben-

ordnung nachträglich zur Änderung der Einkommensteuerbescheide 

verpflichtet. Hierfür spreche auch, dass Steuerpflichtige sonst um die 

Steuerbegünstigung für Baudenkmäler gebracht würden. Dass die Ver-

fahren bei den Denkmalbehörden erfahrungsgemäß lange Zeit in An-

spruch nehmen, dürfe nicht zulasten der Steuerbürger gehen.

Das FG hat die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen.

Finanzgericht Köln, Urteil vom 26.04.2018, 6 K 726/16
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Krankengeld: Nicht bei verspäteter Vorlage  
der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung

Wer die Bescheinigung über seine Arbeitsunfähigkeit zu spät vorlegt, 

muss damit rechnen, deswegen kein Krankengeld zu erhalten. Dies 

zeigt ein vom Sozialgericht (SG) Detmold entschiedener Fall.

Die 1986 geborene Klägerin war ab dem 01.06.2016 als Arbeitneh-

merin beschäftigt. Sie erkrankte am 10.06.2016 arbeitsunfähig und 

kündigte sodann das Arbeitsverhältnis zum 30.06.2016. Die Arbeits-

unfähigkeitsbescheinigung vom 10.06.2016 ging am 01.07.2016 bei 

der Beklagten ein, die wegen verspäteter Vorlage die Zahlung von 

Krankengeld ablehnte – zu Recht, urteilte das SG.

Das Krankengeld ruhe für den Zeitraum vom 10.06.2016 bis zum 

30.06.2016 und komme damit nicht zur Auszahlung, so das Gericht. 

Grund hierfür sei die verspätete Übersendung der Bescheinigung. Das 

Argument der Klägerin, sie habe nicht gewusst, dass sie keinen An-

spruch auf Entgeltfortzahlung habe, überzeugte das SG nicht. Ein Ver-

schulden des behandelnden Arztes bei der Handhabung des Vordrucks 

könne nicht der Beklagten zugerechnet werden.

Die gesetzliche Meldepflicht sei eine Obliegenheit des Versicherten. Sie 

solle gewährleisten, dass die Krankenkasse möglichst frühzeitig über 

das Fortbestehen der Arbeitsunfähigkeit informiert und in die Lage 

versetzt wird, vor der Entscheidung über den Krankengeldanspruch 

und gegebenenfalls auch während des folgenden Leistungsbezugs den 

Gesundheitszustand des Versicherten durch den Medizinischen Dienst 

überprüfen zu lassen, um Zweifel an der ärztlichen Beurteilung zu be-

seitigen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Sicherung des Heilerfol-

ges und zur Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit einleiten zu können. 

Versäumt der Versicherte die Meldung, führe dies zu einem regelmäßig 

endgültigen Verlust eines entstandenen und fälligen Anspruchs.

Auf Organisationsmängel der Beklagten könne sich die Klägerin nicht 

berufen. Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung trage den eindeutigen 

Hinweis: „Ausfertigung zur Vorlage bei der Krankenkasse“. Insoweit 

hätte der Klägerin klar sein müssen, dass sie die Arbeitsunfähigkeitsbe-

scheinigung der Krankenkasse zu übersenden hat. Auf die Vorschriften 

im Gesetz über die Entgeltfortzahlung (EntgFG) könne sich die Kläge-

rin nicht berufen, da sie vom Arbeitgeber keine entsprechenden Zah-

lungen verlangen konnte.

Außerdem lasse die gesetzliche Regelung im EntgFG nicht den Rück-

schluss zu, dass der Versicherte sich darauf verlassen darf, der Arzt wer-

de die Arbeitsunfähigkeit der Krankenkasse melden.

Sozialgericht Detmold, Urteil vom 12.01.2018, S 3 KR 824/16, nicht 

rechtskräftig

Kündigung einer Leiharbeitnehmerin: Fehlende  
Einsatzmöglichkeit für drei Monate kein Grund

Die Kündigung einer Leiharbeitnehmerin ist nicht schon dann gerecht-

fertigt, wenn der dauerhafte Einsatz beim Kunden auf dessen Wunsch 

für drei Monate und einen Tag unterbrochen wird, obwohl ein Be-

schäftigungsbedarf durchgehend besteht. Dies hat das Arbeitsgericht 

(ArbG) Mönchengladbach in einem Fall entschieden, in dem es um die 

Kündigung der Mitarbeiterin eines Zeitarbeitsunternehmens ging.

Die Klägerin war bei der Beklagten seit 2013 bei der Beklagten in Teil-

zeit beschäftigt. Sie war durchgehend bei einem Einzelhandelsunter-

nehmen als Kassiererin eingesetzt. Der Kunde lehnte einen Einsatz der 

Klägerin über den 31.12.2017 hinaus ab. Das Zeitarbeitsunternehmen 

kündigte das Arbeitsverhältnis der Klägerin daraufhin betriebsbedingt 

aufgrund fehlender Beschäftigungsmöglichkeit zum Ablauf des Jahres 

2017. Gleichzeitig sagte es der Klägerin zu, sie ab dem 02.04.2018 wie-

der einzustellen. 

Die Klägerin hat gegen die Kündigung Klage erhoben. Die Kündigung 

sei nur ausgesprochen worden, um ihren Anspruch aus § 8 Absatz 4 Ar-

beitnehmerüberlassungsgesetz auf diejenige Vergütung, die auch den 

Stammkräften des Einsatzbetriebes gezahlt werde, zu verhindern. Dies 

reiche zur Rechtfertigung der Kündigung nicht aus. 

Die Beklagte hat die Kündigung darauf gestützt, dass sie keine andere 

Einsatzmöglichkeit für die Klägerin habe. Ein ganz überwiegender Teil 

ihrer Arbeitnehmer werde bei demselben Einzelhandelsunternehmen 

eingesetzt wie die Klägerin. Auf die Entscheidung des Kunden, die Klä-

gerin vorübergehend nicht einzusetzen, habe sie selbst keinen Einfluss 

nehmen können. 

Das ArbG hat der Klage stattgegeben und die Unwirksamkeit der Kün-

digung festgestellt. Der Arbeitgeber habe nicht dargelegt, dass die 

Beschäftigungsmöglichkeit für die Klägerin für einen hinreichend lan-

gen Zeitraum fortgefallen sei. Die fehlende Einsatzmöglichkeit für drei 

Angestellte
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Monate und einem Tag sei insoweit nicht ausreichend. Es sei Sinn und 

Zweck des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes, dem Einsatz von Leih-

arbeitnehmern zur Erledigung von Daueraufgaben entgegenzuwirken. 

Dadurch, dass die Beklagte fast ausschließlich für das eine Einzelhan-

delsunternehmen tätig sei, würde die Geltung des Kündigungsschutz-

gesetzes praktisch aufgehoben, wenn allein die fehlende Einsatzmög-

lichkeit zur Rechtfertigung der Kündigung ausreichen würde. In einem 

solchen Fall sei auch der Grund für die fehlende Einsatzmöglichkeit zu 

berücksichtigen. 

Arbeitsgericht Mönchengladbach, 1 Ca 2686/17

Amtlicher Sachbezugswert und Gestaltungs- 
möglichkeit: Mahlzeitenzuschüsse und Home-Office

Wenn Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern Essenszuschüsse zum Beispiel 

für den Erwerb des arbeitstäglichen Mittagessens außerhalb des Be-

triebs gewähren, so stellt sich die Frage nach der lohnsteuerlichen Be-

handlung der Zuschüsse. 

Wie der Steuerberaterverband Niedersachsen Sachsen-Anhalt mit-

teilt, hatte die Finanzverwaltung bereits 2016 zur lohnsteuerlichen 

Behandlung so genannter Essenszuschüsse näher Stellung genommen. 

So könnten nach einem Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 

24.02.2016 Essenszuschüsse mit dem amtlichen Sachbezugswert 

bewertet werden. Hierbei müsse allerdings sichergestellt sein, dass 

tatsächlich eine Mahlzeit durch den Arbeitnehmer erworben wird, für 

jede Mahlzeit lediglich ein Zuschuss arbeitstäglich (insbesondere ohne 

Krankheitstage, Urlaubstage) beansprucht werden kann, der Zuschuss 

den amtlichen Sachbezugswert einer Mittagsmahlzeit um nicht mehr 

als 3,10 Euro übersteigt, der Zuschuss den tatsächlichen Preis der 

Mahlzeit nicht übersteigt und der Zuschuss nicht von Arbeitnehmern 

beansprucht werden kann, die eine Auswärtstätigkeit ausüben, bei der 

die ersten drei Monate noch nicht abgelaufen sind.

Damit bestehe innerhalb der vorgenannten Grenzen die Möglichkeit, 

den niedrigen amtlichen Sachbezugswert für den jeweiligen höheren 

zweckgebundenen Barzuschuss selbst dann lohnsteuerlich anzuset-

zen, wenn keine vertragliche Beziehung zwischen dem Arbeitgeber und 

dem Unternehmen, das die bezuschusste Mahlzeit abgibt, besteht, so 

der Steuerberaterverband. 

Er führt folgendes Beispiel an: Vor dem Betrieb des in München an-

sässigen Unternehmens erscheint täglich ein so genannter Foodtruck. 

Der Arbeitgeber zahlt an den ganztags beschäftigten Arbeitnehmer 

einen Geldzuschuss für den Erwerb eines Mittagessens von maximal 

6,33 Euro (2018). Dem Arbeitgeber liegt ein Nachweis vor, dass die 

bezuschussten Mittagessen jeweils (mindestens) 6,33 Euro gekostet 

haben.

Auch die zweckgebundene Geldzuwendung werde von der Finanzver-

waltung als Sachlohn behandelt, der mit dem amtlichen Sachbezugs-

wert zu bewerten sei (3,23 Euro), so der Steuerberaterverband. Vor-

aussetzung sei, dass der jeweilige Zuschuss nicht 3,10 Euro über den 

jeweiligen amtlichen Sachbezugswert hinausgeht. Der Betrag von 6,33 

Euro sei im vorliegenden Sachverhalt eingehalten. Der über 3,23 Euro 

hinausgehende Betrag bleibe lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei.

Der mit dem amtlichen Sachbezugswert bewertete geldwerte Vorteil 

könne nach Maßgabe von § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Einkommensteuer-

gesetz mit 25 Prozent pauschal versteuert abgerechnet werden. Diese 

Gestaltungsmöglichkeit könnte im Wege der Entgeltumwandlung er-

wogen werden. Alternativ könne diese auch bei künftigen Gehaltsver-

handlungen eingesetzt werden. Laut Steuerberaterverband ist sie wir-

kungsvoll, sofern der Arbeitnehmer bislang das Mittagessen aus dem 

eigenen Netto finanziert.

Durch den Ansatz der zweckgebundenen Geldzahlung mit dem amtli-

chen Sachbezugswert werde die 44-Euro-Freigrenze nicht verbraucht. 

Die Finanzverwaltung lasse die Anwendung der oben genannten 

Grundsätze selbst dann zu, wenn die arbeitstäglichen Mahlzeitenzu-

schüsse an Mitarbeiter gezahlt werden, die ihre Tätigkeit ausschließlich 

oder gelegentlich in einem Home-Office verrichten.

Arbeitstägliche Essenszuschüsse zu den Mahlzeiten im Betrieb an 

Arbeitnehmer, die nicht mehr als sechs Stunden täglich arbeiten, 

könnten nach den oben genannten Grundsätzen ebenfalls mit dem 

amtlichen Sachbezugswert angesetzt werden. Dies gilt laut Steuerbe-

raterverband selbst dann, wenn die betriebliche Arbeitszeitregelung 

keine entsprechende Ruhepause vorsieht.

Steuerberaterverband Niedersachsen Sachsen-Anhalt, PM vom 

20.03.2018



Juli 2018

www.stb-naehrlich.de 14

Eltern müssen keine Zweitausbildung bezahlen 

Haben Eltern ihrem Kind eine angemessene Ausbildung finanziert, die 

den Begabungen und Neigungen des Kindes entspricht, und findet das 

Kind in diesem erlernten Beruf nach Abschluss der Ausbildung keine 

Arbeitsstelle, sind die Eltern grundsätzlich nicht verpflichtet, dem Kind 

eine weitere Berufsausbildung zu finanzieren. 

Das Antrag stellende Land Nordrhein-Westfalen verlangt von den An-

tragsgegnern, Eltern einer 1991 geborenen Tochter, die Zahlung von 

Ausbildungsunterhalt von circa 6.400 Euro. In Höhe dieses Betrages 

bewilligte das Land der Tochter für ein Studium in der Zeit von Ok-

tober 2015 bis September 2016 Leistungen nach dem Bundesausbil-

dungsförderungsgesetz (BAföG). Nach dem BAföG haben Eltern dem 

fördernden Land derartige Zahlungen zu erstatten, wenn sie für die 

geförderte Ausbildung Unterhalt schulden. 

Die Tochter der Antragsgegner hatte sich in der neunten Schulklasse, 

seinerzeit 15 Jahre alt, entschieden, den Beruf einer Bühnentänzerin 

zu erlernen. Sie hatte deswegen nach der mittleren Reife die Schule 

verlassen und in der Folgezeit an einer Hochschule den Studiengang 

Tanz absolviert. Das Studium konnte sie 2011 mit dem Tanzdiplom ab-

schließen. In der Folgezeit gelang es ihr allerdings nicht, eine Anstel-

lung als Tänzerin zu erhalten. Deswegen nahm sie 2012/13 die Schul-

bildung wieder auf, erwarb die allgemeine Hochschulreife und begann 

2015/16, Psychologie zu studieren. Für dieses Studium erhielt sie die 

infrage stehenden BAföG-Leistungen. 

Laut OLG Hamm schulden die Eltern für das Hochschulstudium ihrer 

Tochter keinen Ausbildungsunterhalt und haben daher dem Land die 

BAföG-Leistungen nicht zu erstatten. 

Eltern schuldeten ihrem Kind grundsätzlich eine Berufsausbildung, die 

der Begabung und den Fähigkeiten, dem Leistungswillen und den be-

achtenswerten Neigungen des Kindes am besten entspreche und sich 

in den Grenzen der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Eltern halte. 

Hätten Eltern ihrem Kind eine solche erste Berufsausbildung gewährt, 

seien sie grundsätzlich nicht mehr verpflichtet, die Kosten einer weite-

ren Ausbildung zu tragen. Ausnahmen hiervon seien nur unter beson-

deren Umständen gegeben, etwa wenn der Beruf aus gesundheitlichen 

oder sonstigen, bei Ausbildungsbeginn nicht vorhersehbaren Gründen 

nicht ausgeübt werden könne. Ferner komme eine fortdauernde Un-

terhaltspflicht in Betracht, wenn die weitere Ausbildung als eine im en-

gen sachlichen und zeitlichen Zusammenhang mit der Erstausbildung 

stehende Weiterbildung anzusehen und von vornherein angestrebt ge-

wesen sei oder wenn während der ersten Ausbildung eine besondere, 

die Weiterbildung erfordernde Begabung deutlich werde. 

Im vorliegenden Fall hätten die Eltern ihrer Tochter bereits die Erstaus-

bildung zur Bühnentänzerin finanziert. Weiteren Ausbildungsunterhalt 

schuldeten sie nicht. Ihre Tochter habe mit dem Diplom eine staatlich 

anerkannte Berufsausbildung zur Bühnentänzerin abgeschlossen. Das 

spätere Studium der Psychologie stelle keine Weiterbildung dar, die im 

Zusammenhang mit der ersten Ausbildung stehe. Die Tochter habe bei 

der Aufnahme ihrer Tanzausbildung auch keinen weiteren Besuch der 

allgemeinbildenden Schule mit anschließendem Studium angestrebt.

Es sei zudem nicht zu erkennen, dass die Ausbildung zur Bühnentänze-

rin den damaligen Neigungen und Fähigkeiten und der Begabung der 

Tochter nicht entsprochen habe. Die Tochter habe schon seit ihrem 

fünften Lebensjahr das Hobby Ballett und auch Ballettunterricht ge-

habt. Die Aufnahmeprüfung an der staatlichen Hochschule für Musik 

und darstellende Kunst habe sie bestanden und eine einjährige Vorbe-

reitungszeit an der Akademie des Tanzes absolviert. Im Anschluss da-

ran habe sie an einem erneuten Auswahlverfahren an der Hochschule 

mit Erfolg teilgenommen und sei zum Studiengang Tanz zugelassen 

worden. Bei diesem Werdegang seien die Neigungen und Fähigkeiten 

der Tochter, bezogen auf den Zeitpunkt des Ausbildungsbeginns, nicht 

falsch eingeschätzt worden. Eine solche Fehleinschätzung lasse sich 

auch nicht dem Abschluss der Tanzdiplomprüfung entnehmen, in deren 

praktischen Teil die Tochter einen befriedigenden Notendurchschnitt 

erzielt habe. Dass sie später keine Anstellung als Tänzerin gefunden 

habe, beruhe auf einer verschlechterten Arbeitsmarktsituation. In der 

Zeit nach Abschluss ihres Studiums hätten sich bis zu 3.000 Bewer-

ber auf eine Stelle im Bereich des Bühnentanzes beworben. Deswegen 

sei für die Tochter erkennbar geworden, dass Bewerbungen mit ihren 

praktischen Noten im Bühnentanzberuf aussichtslos gewesen seien. 

Ein derartiges Risiko der Nichtbeschäftigung ihres Kindes nach Ab-

schluss der geschuldeten Erstausbildung, das sich im vorliegenden Fall 

verwirklicht habe, hätten unterhaltsverpflichtete Eltern grundsätzlich 

nicht zu tragen. Ihnen falle das allgemeine Arbeitsplatzrisiko nicht zur 

Last. Vielmehr müsse ein Volljähriger, der nach Abschluss seiner Aus-

Familie und 
Kinder
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bildung arbeitslos sei, primär selbst für seinen Unterhalt sorgen und 

jede Arbeitsstelle annehmen, auch außerhalb des erlernten Berufs. 

Das gelte auch dann, wenn im erlernten Beruf tatsächlich keine Ver-

dienstmöglichkeit mehr bestünde. 

OLG Hamm, Beschluss vom 27.04.2018, 7 UF 18/18, rechtskräftig

Elterngeld-Anspruch besteht trotz Verlust  
des Kindes im ersten Monat

Ein Adoptionspflegevater hat Anspruch auf einen Monat Elterngeld, 

auch wenn er die zweimonatige Mindestbezugsdauer nicht erreichen 

kann, weil er das Kind bereits nach drei Wochen den leiblichen Eltern zu-

rückgeben musste. Dies hat das Bundessozialgericht (BSG) entschieden.

Der Kläger und seine Ehefrau nahmen im Jahr 2010 ein neugeborenes 

Kind für die gesetzlich vorgesehene Probezeit zur Adoptionspflege bei 

sich auf. Die Adoption scheiterte, weil die leiblichen Eltern das Kind 

bereits nach etwa drei Wochen wieder bei sich aufnahmen. Die beklag-

te Landeshauptstadt lehnte das für den Betreuungsmonat beantragte 

Elterngeld ab, weil dieses seit 2009 erst beim Erreichen einer Mindest-

bezugsdauer von insgesamt zwei Monaten gewährt wird. Anders als 

die erste Instanz hat das Berufungsgericht dem Kläger Elterngeld für 

einen Monat zugesprochen.

Die dagegen gerichtete Revision der Beklagten hat das BSG zurückge-

wiesen. Mit der Beendigung der Adoptionspflege sei zwar eine wesent-

liche Grundvoraussetzung für den Elterngeldanspruch noch vor Ablauf 

des ersten Betreuungsmonats auf Dauer wieder entfallen. Gleichwohl 

belasse das Gesetz dem Berechtigten den einmal entstandenen Eltern-

geldanspruch noch für den gesamten Betreuungsmonat (§ 4 Absatz 4 

BEEG in der Fassung ab 24.01.2009).

Dieser Bestandsschutz entfällt laut BSG nicht deshalb, weil die vorge-

gebene Mindestbezugszeit von zwei Monaten nicht erfüllt wird. Mit der 

zum 24.01.2009 eingeführten Mindestbezugszeit (§ 4 Absatz 3 Satz 1 

BEEG) habe eine noch bessere Rechtfertigung für eine längere Elternzeit 

gegenüber Dritten ermöglicht und eine intensivere Bindung des zweiten 

Elternteils zum Kind gefördert werden sollen. Verhindert werden sollte 

laut BSG mit der Mindestbezugszeit nur, dass ein Elternteil – vor allem 

der Vater – lediglich einen der beiden „Partnermonate“ beanspruchte. 

Der Verlust des Elterngeldanspruchs sei in diesen Fällen also die Folge 

einer Entscheidung im Verantwortungsbereich des Elterngeldberech-

tigten, was im entschiedenen Fall nicht gegeben gewesen sei.

Bundessozialgericht, Entscheidung vom 08.03.2018, B 10 EG 7/16 R

Kindergeldanspruch: Keine Verlängerung  
wegen Dienstes im Katastrophenschutz

Im Streitfall absolvierte der im November 1987 geborene Sohn des 

Klägers ein Medizinstudium, das er 2013 kurz vor Vollendung des 26. 

Lebensjahres abschloss. Bereits 2005 wurde er wegen einer mindes-

tens sechs Jahre umfassenden Verpflichtung im Katastrophenschutz 

(Freiwillige Feuerwehr) vom (früheren) Wehrdienst freigestellt. Die 

Familienkasse gewährte dem Kläger das Kindergeld nur bis November 

2012, da der Sohn in diesem Monat sein 25. Lebensjahr vollendete.

Der BFH bestätigt diese Auffassung. Zwar könnten volljährige Kinder 

beim Kindergeldanspruch berücksichtigt werden, solange sie sich in Aus-

bildung befinden. Das Kindergeldrecht sehe insoweit aber eine Alters-

grenze von 25 Jahren vor. Diese werde zwar insbesondere dann, wenn 

das Kind den gesetzlichen Grundwehrdienst oder Zivildienst geleistet 

hat, um die Dauer dieses Dienstes hinausgeschoben. Der Dienst im Ka-

tastrophenschutz gehöre aber nicht zu den im Gesetz genannten Fällen.

Der BFH lehnt es ab, die Regelung über die Verlängerung des Kin-

dergeldanspruchs im Streitfall entsprechend anzuwenden. Denn der 

Gesetzgeber habe die Verlängerung des Kindergeldanspruchs bei 

Diensten wie dem gesetzlichen Grundwehrdienst und dem Zivildienst 

nur deshalb vorgesehen, weil diese häufig die Beendigung der Berufs-

ausbildung verzögern. Der vom Sohn des Klägers geleistete Dienst 

im Katastrophenschutz sei dagegen kein Vollzeitdienst und könne 

typischerweise auch neben der Ausbildung durchgeführt werden. Die 

Ausbildung werde deshalb durch einen solchen Dienst, ebenso wie bei 

einem Engagement des Kindes in einem Sportverein oder einer Ju-

gendorganisation, regelmäßig nicht verzögert.

Die Entscheidung hat auch Auswirkungen auf andere neben der Ausbil-

dung geleistete Dienste im Katastrophenschutz, die eine Freistellung von 

der Wehrpflicht zur Folge hatten. Der BFH nennt Sanitätsdienste beim 

Deutschen Roten Kreuz, der Johanniter-Unfall-Hilfe oder dem Malteser 

Hilfsdienst sowie Technische Dienste beim Technischen Hilfswerk.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 19.10.2017, III R 8/17
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Führen der Berufsbezeichnung „Ingenieur“ in Nord-
rhein-Westfalen auch ohne Bachelorstudium möglich

Die Berufsbezeichnung „Ingenieur“ darf in Nordrhein-Westfalen neben 

weiteren Voraussetzungen auch führen, wer ein zweijähriges weiter-

bildendes technisches oder naturwissenschaftliches Masterstudium 

an einer deutschen Hochschule mit der Masterprüfung bestanden und 

insgesamt mindestens drei Studienjahre erfolgreich in einer techni-

schen oder naturwissenschaftlichen Fachrichtung an einer deutschen 

Hochschule studiert hat. Ob zuvor ein Bachelorstudium absolviert 

worden ist, ist dann unerheblich. Dies hat das Oberverwaltungsgericht 

(OVG) Nordrhein-Westfalen in einer Grundsatzentscheidung geklärt.

In den gegen die Ingenieurkammer-Bau NRW gerichteten Verfahren 

geklagt hatten ein Feuerwehrmann (4 A 480/14) und ein langjähriger 

Beschäftigter bei einem Bauunternehmen (4 A 542/15). Beide waren 

ohne vorheriges Bachelorstudium aufgrund ihrer Berufserfahrung zu 

weiterbildenden technischen Masterstudiengängen an der Fachhoch-

schule Kaiserslautern zugelassen worden. Dies setzte in den gewählten 

Studiengängen bei Studienbewerbern ohne Bachelorabschluss voraus, 

dass die Hochschule die Gleichwertigkeit der anderweitig erworbenen 

Kenntnisse und Fähigkeiten mit denen eines grundständigen Studiums 

feststellte. Nach zweijähriger Studiendauer und erfolgreichem Mas-

terabschluss verweigerte die Ingenieurkammer-Bau NRW den Klägern 

die Aufnahme in ihr Mitgliederverzeichnis als freiwillige Mitglieder, 

weil sie kein einheitliches technisches Grundstudium mit einem Min-

destanteil an ingenieurspezifischen Inhalten und einer Mindestdauer 

von drei Jahren absolviert hätten.

Das OVG hat klargestellt, dass sich derartige Erfordernisse dem gelten-

den Landesrecht nicht entnehmen ließen. Erforderlich sei danach (nur) 

das Studium einer technischen oder naturwissenschaftlichen Fachrich-

tung an einer deutschen Hochschule mit der Dauer von mindestens 

drei Studienjahren. Bei Änderung des Ingenieurgesetzes im Jahr 2013 

habe der Gesetzgeber inländische Studienbewerber gegenüber EU-

Ausländern nicht benachteiligen wollen. Deshalb müsse auch deut-

schen Absolventen entsprechend der seinerzeit maßgeblichen Fassung 

der Berufsanerkennungsrichtlinie 2005/36/EG die Möglichkeit eröff-

net werden, bei Vorliegen eines berufsqualifizierenden Abschlusses 

nach einer kürzeren Studiendauer die fehlende Studienzeit in einem 

gesonderten technischen Studiengang abzuleisten. Dies sei beim Klä-

ger im Verfahren 4 A 542/15 bereits erfolgt, weil er ein weiteres ein-

jähriges technisches Weiterbildungsstudium an der Fachhochschule 

Köln absolviert habe. Beim Kläger im Verfahren 4 A 480/14 habe es 

an einem entsprechenden zusätzlichen technischen Studium gefehlt.

Das OVG hat die Revision nicht zugelassen. Dagegen ist Beschwerde 

möglich, über die das Bundesverwaltungsgericht entscheidet.

Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen, Entscheidung vom 

05.03.2018, 4 A 542/15 und 4 A 480/14

Betriebsrente wegen Erwerbsminderung  
auf Antrag rückwirkend zu gewähren

Das Landesarbeitsgericht (LAG) Düsseldorf hat entschieden, dass eine 

Betriebsrente wegen Erwerbsminderung rückwirkend zu gewähren 

ist. Eine entgegenstehende Bestimmung in den Allgemeinen Versi-

cherungsbedingen (AVB) einer Pensionskasse, die eine Antragstellung 

unter Vorlage von Nachweisen verlangt und zugleich die Betriebsrente 

erst ab dem Monat der Antragstellung gewährt, sei unwirksam.

Der am 21.11.1957 geborene Kläger war vom 02.03.1973 bis zum 

30.09.2005 bei einer Firma, der Beklagten zu 2, beschäftigt. Mit seinem 

Ausscheiden hatte er eine Anwartschaft auf Betriebsrente gegenüber 

der Pensionskasse der Beklagten zu 2 und gegenüber der Beklagten zu 

2 selbst erworben. Auf seinen Antrag und nachfolgenden Widerspruch 

bewilligte die Deutsche Rentenversicherung ihm mit Bescheid vom 

03.11.2015 rückwirkend zum 01.02.2013 eine gesetzliche Rente wegen 

teilweiser Erwerbsminderung. Am 23.11.2015 beantragte der Kläger bei 

der Pensionskasse und der Firma Betriebsrente. Diese wurden ihm ab 

dem 01.11.2015 mit 540,80 Euro brutto monatlich (Pensionskassen-

rente) und 119,32 Euro brutto monatlich (Firmenleistung) bewilligt. 

Eine rückwirkende Leistung lehnten die Beklagten ab.

Auf seine Klage hin hat das LAG Düsseldorf dem Kläger rückwirkend für 

die Zeit vom 01.02.2013 bis zum 31.10.2015 insgesamt 21.783,96 Euro 

brutto an Betriebsrente (33 x 540,80 + 33 x 119,32) zugesprochen. 

Grundsätzlich sei es zwar zulässig, bei vorzeitig ausgeschiedenen Mit-

arbeitern für die Gewährung der Betriebsrente ein Antragserfordernis 

vorzusehen. Die Regelungen in § 5 Nrn. 3 und 4 Satz 2 zweiter Spiegel-

strich AVB, wonach bei der Antragstellung Nachweise vorzulegen sind 

Arbeit,  
Ausbildung & 
Soziales
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und zugleich die Betriebsrente erst ab dem Monat der Antragstellung 

gezahlt werde, benachteiligen die Arbeitnehmer indes unangemessen 

(§ 307 Absatz 1 Satz 1 Bürgerliches Gesetzbuch – BGB).

Die Formulierung des § 5 Nr. 3 AVB als Mussvorschrift schließe eine 

Antragstellung ohne Nachweise aus. Dies sei unangemessen. So be-

stehe selbst dann kein Anspruch auf Betriebsrente wegen Erwerbs-

minderung, wenn der Rentenversicherungsträger und/oder ein Amts- 

beziehungsweise Werksarzt zunächst zu Unrecht das Vorliegen einer 

Erwerbsminderung verneint hätten. Der Beginn der Bezugsberechti-

gung werde damit davon abhängig gemacht, wie zügig und sorgfältig 

ein Sachbearbeiter bei der Rentenversicherung beziehungsweise ein 

Amts- oder Werksarzt im konkreten Fall arbeitet.

Diesem Nachteil stünden keine schützenswerten Interessen der Pensi-

onskasse entgegen. Zwar habe diese ein berechtigtes Interesse daran, 

nur bei nachgewiesener Erwerbsminderung Leistungen zu erbringen. 

Ausreichend sei es aber, ein Antragserfordernis vorzusehen, ohne dies 

zugleich mit der Vorlage von Nachweisen zu verbinden. Ab dem Zeit-

punkt des einfachen Antrags könnten Rückstellungen für ungewisse 

Verbindlichkeiten gebildet werden. Aufgrund der unangemessenen 

Benachteiligung im Sinne des § 307 Absatz 1 Satz 1 BGB seien § 5 Nrn. 

3 und 4 Satz 2 zweiter Spiegelstrich AVB – jedenfalls bezogen auf die 

Erwerbsminderungsrente – unwirksam. Der Kläger konnte laut LAG 

die Betriebsrente rückwirkend verlangen. Für die Firmenleistung habe 

nichts anderes gegolten.

Das LAG hat die Revision zugelassen.

Landesarbeitsgericht Düsseldorf, Urteil vom 22.12.2017, 6 Sa 983/16

Notwendigkeit von Nebenjobs rechtfertigt allein 
nicht Erlass von Landzeitstudiengebühren

Eine Langzeit-Studentin kann zu Studiengebühren herangezogen wer-

den. Eine wirtschaftliche Notlage allein führt nicht zum Erlass der 

Gebühren. Dies hat das Verwaltungsgericht (VG) Halle zulasten einer 

Studentin entschieden, die sich an einem Vollzeitstudium aufgrund 

mehrerer Nebenjobs gehindert gesehen hatte.

Die Klägerin studiert „Angewandte Medien- und Kulturwissenschaft“ 

im Masterstudiengang. Vom 01.05.2016 bis 01.11.2016 absolvierte sie 

ein Praktikum in Spanien. Zum Wintersemester 2016/17 begann sie ihr 

15. Fachsemester. Mit Bescheid vom 16.08.2016 setzte die Beklagte 

die Studiengebühren der Klägerin für das laufende Semester auf 500 

Euro fest und bestimmte, dass die Studiengebühr für jedes weitere Se-

mester gleichfalls 500 Euro betrage. Zur Begründung führte sie aus, 

beim Masterstudiengang „Angewandte Medien- und Kulturwissen-

schaft“ betrage die Gesamtregelstudienzeit fünf Jahre beziehungswei-

se zehn Semester. Diese Zeit habe die Klägerin mit einer bisherigen 

Studienzeit von 14 Semestern überschritten.

Ihre hiergegen erhobene Klage begründete die Klägerin damit, dass sie 

Unterhalt und Studium selbst finanzieren müsse. Zeitweise habe sie 

drei Nebenjobs gehabt, sodass ein Vollzeitstudium nicht möglich ge-

wesen sei. Nebenher habe sie sich zudem ehrenamtlich in verschiede-

nen Einrichtungen engagiert. Lediglich zu Beginn des Masterstudiums 

habe sie ein Stipendium erhalten. Das Stipendium für den Auslands-

aufenthalt habe nicht einmal die Miete und die Krankenversicherung 

abgedeckt.

Das VG Halle hat die Klage abgewiesen. Die Langzeitstudiengebühren 

seien im Hochschulgesetz geregelt. Danach seien beim Überschreiten 

der Regelstudienzeit bei einem Studiengang, der zu einem berufsqua-

lifizierenden Hochschulabschluss führt, oder bei einem postgradualen 

Studiengang um mehr als vier Semester Studiengebühren in Höhe von 

500 Euro pro Semester zu zahlen.

Zwar könne hiervon bei einer unzumutbaren Härte abgesehen werden. 

Eine solche sei aber nur gegeben, wenn die Geltendmachung der Ge-

bühr Folgen nach sich zöge, die eine vom Gesetzgeber nicht gewollte 

und nicht bezweckte unbeabsichtigte Härte darstellten. Eine wirt-

schaftliche Notlage sei stets Voraussetzung für den Erlass der Gebühr. 

Zudem müssten weitere Umstände hinzukommen, die zu einem aty-

pisch gelagerten Einzelfall führen. Solche Umstände fehlten hier. Sie 

folgten nicht daraus, dass die Klägerin für ihren Lebensunterhalt arbei-

ten müsse. Eine unzumutbare Härte wäre allenfalls bei Vorliegen einer 

wirtschaftlichen Notlage in zeitlich unmittelbarer Nähe zum letzten 

Abschnitt der Abschlussprüfung zu bejahen. Dies sei aber bei der Klä-

gerin, der noch eine Reihe von Prüfungen fehlten, nicht der Fall. Auch 

der Auslandsaufenthalt allein begründe das Vorliegen einer unzumut-

baren Härte nicht.

Verwaltungsgericht Halle, Urteil vom 22.03.2018, 6 A 297/16 HAL
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Grunderwerbsteuer: Freibetrag abgelehnt

Der Finanzausschuss des Bundestages hat die Forderung der FDP-Frak-

tion abgelehnt, einen Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer anzuheben 

und damit für eine Erhöhung der Wohneigentumsquote zu sorgen. In 

der Sitzung am 13.06.2018 votierten die Fraktionen von CDU/CSU, SPD, 

AfD, Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen gegen einen entsprechenden 

Antrag (BT-Drs. 19/1696). Nur die FDP-Fraktion stimmte dafür.

In dem Antrag fordert sie, den Ländern im Grunderwerbsteuergesetz 

die Möglichkeit einzuräumen, einen Freibetrag bis zu einem Höchst-

wert von 500.000 Euro pro Person zu bestimmen. Der Freibetrag soll 

ganz oder sukzessive bis zum Erreichen des Höchstbetrages verbraucht 

werden können. Die Länder sollen selbst über die Höhe des Freibetra-

ges bis zum Höchstwert von 500.000 Euro entscheiden. Sie „sollen in 

einen Wettbewerb eintreten, der die Menschen in ihrem Land best-

möglich beim Grunderwerb unterstützt“, fordern die Abgeordneten.

In der Ausschusssitzung verwies die FDP-Fraktion darauf, dass die 

Wohneigentumsquote in Deutschland trotz wirtschaftlich robuster 

Lage und des historisch niedrigen Zinsumfeldes nur 45 Prozent be-

trage und Deutschland damit Schlusslicht in der Europäischen Union 

sei. Besonders junge Familien mit mittleren und niedrigen Einkommen 

hätten es jedoch zunehmend schwerer, den Traum von den eigenen 

vier Wänden zu verwirklichen und Eigentum zu bilden. Ein Grund für 

die Entwicklung seien die hohen Erwerbsnebenkosten, von denen 

wiederum ein Großteil auf die Grunderwerbsteuer entfalle. Diese Er-

werbsnebenkosten müssten aus dem Eigenkapital aufgebracht und 

könnten nicht finanziert werden.

In dem Antrag bezeichnet es die Fraktion als auffällig, dass das Auf-

kommen aus der Grunderwerbsteuer seit 2005 von 4,7 Milliarden Euro 

auf 12,4 Milliarden im Jahr 2016 und damit um mehr als das Zwei-

einhalbfache gestiegen sei, während die Eigentumsquote des unteren 

Einkommensfünftels seit 1990 von 25 Prozent auf 17 Prozent gesunken 

sei. Um den „Startschuss“ für eine „Eigentümernation Deutschland“ 

zu geben, müsse ein Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer eingeführt 

werden, fordert die FDP-Fraktion. Die Spirale der ständig steigenden 

Grunderwerbsteuersätze in den meisten Bundesländern und der damit 

verbundenen ansteigenden Steuerbelastung beim Erwerb selbstge-

nutzten Eigentums müsse durchbrochen werden.

Ein Sprecher der CDU/CSU-Fraktion erklärte, seine Fraktion unter-

stütze die Schaffung von Wohneigentum. Die Grunderwerbsteuer sei 

dabei ein Thema, das mit den Ländern abgestimmt werden müsse, da 

die Entlastung der Länder geregelt werden müsse. Wenn das Thema 

Grunderwerbsteuer angegangen werde, müsse auch über die so ge-

nannten Share-Deals geredet werden, um Missbräuche zu verhindern. 

Die SPD-Fraktion erinnerte die FDP daran, dass sie in Nordrhein-West-

falen mitregiere und dort mit einer Senkung der Grunderwerbsteuer 

beginnen könne. Jetzt den Antrag im Bundestag zu stellen, sie der fal-

sche Weg, so ein Sprecher der SPD-Fraktion, der die Freibetragslösung 

zudem als „Bürokratieproduktion erster Güte“ bezeichnete. 

Die AfD-Fraktion begrüßte grundsätzlich den FDP-Antrag. Es habe 

früher eine gute Bauförderung gegeben. Dieser Baustein der privaten 

Altersvorsorge durch Eigentumsbildung sei jedoch vergessen worden. 

Der Sprecher der AfD-Fraktion kündigte einen eigenen Antrag seiner 

Fraktion zur Eigentumsförderung mit einer sozialen Komponente und 

unter Einbeziehung der Kinderzahl an. 

Der Anstieg der Nebenkosten für Bauherren oder Hauskäufer durch die 

Grunderwerbsteuer steht nach Ansicht der Fraktion Die Linke in kei-

nem Zusammenhang mit dem Rückgang der Eigentumsquote. Diese 

gehe bereits seit 1990 zurück. Grund dafür sei die ungleiche Verteilung 

von Vermögen. Ein Freibetrag werde nichts daran ändern, dass unte-

re Einkommensgruppen kein Eigentum bilden könnten. Die Fraktion 

Bündnis 90/Die Grünen warf der FDP-Fraktion vor, in eine Ländersteu-

er eingreifen zu wollen. Über andere Nebenkosten wie die Notarkosten 

verliere die FDP-Fraktion kein Wort. 

Deutscher Bundestag, PM vom 13.06.2018

Nachbar hat keinen Anspruch auf Beseitigung  
einer Luftwärmepumpe

Eine Luftwärmepumpe, die im Abstand von weniger als drei Metern 

vom Nachbargrundstück aufgestellt wird, muss auch unter Berück-

sichtigung des Baurechts nicht entfernt werden. Dies hat das OLG 

München entschieden. Es weicht damit von der Rechtsprechung des 

OLG Nürnberg (Urteil vom 30.01.2018, 14 U 2612/15) ab.

Die Parteien sind Nachbarn. Der Beklagte betreibt auf seinem Grund-

stück eine Luftwärmepumpe, die er in eine Holzhütte eingebaut hat. 

Bauen und 
Wohnen
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Diese Hütte befindet sich in einem Abstand von weniger als drei Me-

tern von dem Grundstück des klagenden Nachbarn. Der Kläger begehrt 

vom Beklagten die Beseitigung der Luftwärmepumpe.

Das Landgericht Traunstein hat den Beklagten mit erstinstanzlichem 

Urteil vom 01.09.2017 (1 O 1222/17) zur Beseitigung verurteilt und 

sich dabei maßgeblich auf die Entscheidung des OLG Nürnberg ge-

stützt. Von der Luftwärmepumpe gehe wegen der bei ihrem Betrieb 

erzeugten Geräusche eine „gebäudeähnliche Wirkung“ im Sinne des 

Artikels 6 Absatz 1 Satz 2 Bayerische Bauordnung (BayBO) aus. Da es 

sich aber bei einer Luftwärmepumpe um kein privilegiertes Gebäude 

handle, dürfe sie innerhalb der Abstandsfläche von drei Metern nicht 

errichtet werden.

Die Berufung des Beklagten gegen diese Entscheidung war erfolgreich. 

Das OLG München hat entschieden, dass der klagende Nachbar kei-

nen Beseitigungsanspruch hat. Ein solcher komme zwar nach § 1004 

Bürgerliches Gesetzbuch in Betracht, wenn bauordnungsrechtliche 

Vorschriften über die Abstandsflächen verletzt würden. Unstreitig be-

finde sich die Luftwärmepumpe in dem nach Artikel 6 Absatz 5 Satz 1 

BayBO grundsätzlich freizuhaltenden Bereich, da sie weniger als drei 

Meter von der Grundstücksgrenze entfernt sei.

Im vorliegenden Fall sei aber zu berücksichtigen, dass die Luftwärme-

pumpe „eingehaust“, das heißt in eine Holzhütte eingebaut sei, die 

wiederum nach Artikel 6 Absatz 9 Satz 1 BayBO aufgrund ihrer Größe 

privilegiert sei und die die Abstandsflächen nicht einhalten müsse. Das 

OLG München teilt die Betrachtungsweise des OLG Nürnberg nicht, 

wonach der Luftwärmepumpe aufgrund der Geräuschentwicklung 

eine „gebäudeähnliche Wirkung“ zukomme. Denn die Pumpe entspre-

che weder physikalisch noch von ihren räumlichen Ausmaßen her ei-

nem Gebäude. Anders als ein Bauwerk könne sie nicht betreten oder 

bewohnt werden. Allein der Umstand, dass sie Geräusche verursache, 

mache sie noch nicht zu einer gebäudegleichen Anlage im Sinne der 

BayBO.

Das OLG München hatte, da der Kläger ausdrücklich die vollständige 

Beseitigung der Luftwärmepumpe beantragt hat, nicht darüber ent-

schieden, ob der Nachbar wegen der Geräuschbelästigung möglicher-

weise einen Unterlassungsanspruch, zum Beispiel auf Unterlassung 

des Betriebs der Pumpe zur Nachtzeit, hat. Weil seine Entscheidung 

von der des OLG Nürnberg abweicht, hat das OLG München die Revi-

sion zugelassen.

Oberlandesgericht München, Urteil vom 11.04.2018, 3 U 3538/17, 

nicht rechtskräftig

Eichenprozessionsspinner: Ist der Eigentümer nicht 
verantwortlich, muss er Falter nicht absaugen lassen

Ist ein Grundstückseigentümer nicht für den Befall der auf seinem 

Grundstück stehenden Eichen mit einer bestimmten Schmetterlings-

Art (hier mit dem Eichenprozessionsspinner) verantwortlich, so muss 

er die von der Gemeinde verlangte Absaugung der Falter nicht bezah-

len. Er kann durchsetzen, dass die Stadt ihm die angefallenen Kosten 

ersetzt. 

Der Befall der Eichen mit dem Eichenprozessionsspinner stelle „keine 

von dem Grundstück ausgehende unmittelbare Gefahr dar“, so das 

Verwaltungsgericht Magdeburg. Der Grundstückseigentümer müsse 

also auch „nicht ordnungsrechtlich haften“. 

VwG Magdeburg, 1 A 94/15 vom 24.04.2018

Eigentumswohnung: Trittschall-Geräusche beim 
Dachgeschoss-Ausbau „aktualisieren“

Wird in einer Wohnung einer Eigentumsanlage ein Dachgeschoss aus-

gebaut, so richtet sich der (für die darunter wohnenden Eigentümer) 

hinzunehmende Trittschall grundsätzlich nach dem im Zeitpunkt der 

Errichtung des Gebäudes geltenden Schutzwerte, falls die Gemein-

schaftsordnung nicht andere Regeln vorsieht. 

Das gilt sogar dann, wenn ein vorhandener Bodenbelag durch einen 

anderen ersetzt wird – auch wenn zuvor ein Belag mit höherem Schall-

schutz verlegt worden war. 

Anderes gilt allerdings, wenn bei den Arbeiten in den unter dem Belag 

vorhandenen Estrich und die Geschossdecke eingegriffen worden ist. 

In solchen Fällen kommt es auf die Trittschalregeln im Zeitpunkt des 

Ausbaus an. 

LG Berlin, 55 S 36/16 vom 23.05.2017
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Keine Erbschaftsteuerbefreiung für an Familien-
heimgrundstück angrenzendes Gartengrundstück

Die Erbschaftsteuerbefreiung für ein so genanntes Familienheim er-

streckt sich nicht auf ein angrenzendes Gartengrundstück. Dies stellt 

das Finanzgericht (FG) Düsseldorf klar.

Die Klägerin ist die Witwe und Alleinerbin des Erblassers. Der Erblas-

ser war Eigentümer von zwei Flurstücken, die aneinander angrenzen 

und im Grundbuch auf verschiedenen Blättern eingetragen sind. Das 

Flurstück 1 (circa 1.800 Quadratmeter) ist mit einem Einfamilienhaus 

bebaut. Das Flurstück 2 (circa 1.700 Quadratmeter) ist unbebaut. Bei-

de Flurstücke sind aufgrund einer 1969 erteilten Baugenehmigung ein-

heitlich eingefriedet. Die Klägerin nutzt beide Flurstücke zu eigenen 

Wohnzwecken. Bei der Festsetzung der Erbschaftsteuer begehrte sie 

für beide Flurstücke die Anwendung der Steuerbefreiung für mit einem 

Familienheim bebaute Grundstücke.

Das beklagte Finanzamt gewährte die Steuerbefreiung nur für das Flur-

stück 1. Es vertrat die Ansicht, dass es sich um zwei selbstständige wirt-

schaftliche Einheiten handele. Das Flurstück 2 sei unbebaut und falle 

daher nicht in den Anwendungsbereich der Steuerbefreiungsvorschrift.

Mit der Klage begehrte die Kläger die Steuerfreistellung des Erwerbs 

beider Flurstücke. Sie machte geltend, dass es sich im Hinblick auf die 

einheitliche Bezeichnung und Adresse sowie Nutzung der Grundstücke 

nach der Verkehrsanschauung um eine wirtschaftliche Einheit handele.

Dem ist das FG Düsseldorf nicht gefolgt. Der Begriff des mit einem 

Familienheim bebauten Grundstücks knüpfe nicht an den Begriff der 

wirtschaftlichen Einheit an. Es komme daher nicht darauf an, ob die 

Flurstücke 1 und 2 eine wirtschaftliche Einheit bilden, was aber als 

zutreffend unterstellt werden könne. Vielmehr sei dieser Begriff in ei-

nem zivilrechtlichen Sinn zu verstehen. Demnach sei ein Grundstück 

der räumlich abgegrenzte Teil der Erdoberfläche, der im Bestandsver-

zeichnis eines Grundbuchblatts auf einer eigenen Nummer eingetra-

gen sei. Das Flurstück 2, das an ein mit einem Familienheim bebautes 

Grundstück angrenze und im Grundbuch auf einer eigenen Nummer 

eingetragen sei, werde daher nicht von der im Streit stehenden Steuer-

befreiungsvorschrift erfasst.

Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig. Das FG hat die Revision zum 

Bundesfinanzhof wegen grundsätzlicher Bedeutung der Rechtssache 

zugelassen.

Finanzgericht Düsseldorf, Urteil vom 16.05.2018, 4 K 1063/17 Erb, 

nicht rechtskräftig

Kleinkind kann deutsche Staatsangehörigkeit  
durch Vaterschaftsanfechtung verlieren

Ein Kleinkind verliert eine kraft Abstammung durch Geburt erworbene 

deutsche Staatsangehörigkeit, wenn der deutsche „Scheinvater“, der 

die Vaterschaft zunächst anerkannt hatte, diese erfolgreich anficht, 

sofern es dadurch nicht staatenlos wird. Die Regelungen des Staats-

angehörigkeitsgesetzes und des Bürgerlichen Rechts, aus denen dieser 

Verlust nach allgemeiner Rechtsüberzeugung abgeleitet wird, stehen 

bei verfassungskonformer Auslegung im Einklang mit dem Grundge-

setz. Dies hat das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) entschieden.

Die 2004 in Deutschland geborene Klägerin begehrt die Feststellung, 

deutsche Staatsangehörige zu sein. Ihre Mutter ist serbische Staats-

angehörige; sie besaß zum Zeitpunkt der Geburt der Klägerin keinen 

Aufenthaltstitel, sondern wurde seit 1994 fortlaufend geduldet. Vor 

der Geburt hatte ein deutscher Staatsangehöriger mit Zustimmung 

der Mutter die Vaterschaft der Klägerin anerkannt. Infolgedessen hat-

te die Klägerin mit der Geburt aufgrund der Abstammung von einem 

deutschen Vater die deutsche Staatsangehörigkeit erworben (§ 4 Ab-

satz 1 Staatsangehörigkeitsgesetz – StAG). Auf eine vom rechtlichen 

Vater kurz nach der Geburt erhobene Vaterschaftsanfechtungsklage 

entschied das Familiengericht im November 2005 aufgrund eines 

Abstammungsgutachtens, dass die Klägerin nicht dessen Tochter sei. 

Einen 2014 gestellten Antrag der Klägerin, festzustellen, dass sie deut-

sche Staatsangehörige ist, lehnte der beklagte Landkreis ab. Die Klage 

wurde in den Vorinstanzen abgewiesen.

Das BVerwG hat diese Entscheidungen bestätigt. Die deutsche Staats-

angehörigkeit der Klägerin sei infolge der erfolgreichen Vaterschaftsan-

fechtung rückwirkend auf den Zeitpunkt ihrer Geburt entfallen, weil 

damit feststehe, dass sie nicht von einem deutschen Staatsangehöri-

Ehe, Familie 
und Erben
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gen abstammt (§ 4 Absatz 1 StAG in Verbindung mit § 1599 Absatz 1 

Bürgerliches Gesetzbuch – BGB). Der hierdurch herbeigeführte Verlust 

der deutschen Staatsangehörigkeit verstoße nicht gegen Artikel 16 

Absatz 1 Grundgesetz. Er stellt laut BVerwG keine unzulässige Entzie-

hung der Staatsangehörigkeit dar, weil er auf diskriminierungsfreien 

Regelungen beruht und die Klägerin in einem Alter getroffen hat, in 

dem Kinder noch kein Bewusstsein über ihre Staatsangehörigkeit ent-

wickelt haben. Der Verlust finde in § 4 Absatz 1 StAG in Verbindung 

mit §§ 1599 Absatz 1, 1592 Nr. 2 BGB eine hinreichende gesetzliche 

Grundlage (vgl. Artikel 16 Absatz 1 Satz 2 GG), die dem Zitiergebot des 

Grundgesetzes nicht unterfällt. Die Verlustregelung lasse sich im Wege 

der verfassungskonformen Auslegung um eine verfassungsrechtlich 

erforderliche, seinerzeit aber noch nicht vorhandene Altersgrenze so-

wie um eine Ausnahme für den Fall der Staatenlosigkeit ergänzen. Die 

Klägerin sei im maßgeblichen Zeitpunkt der Vaterschaftsanfechtung 

noch im (frühen) Kleinkindalter gewesen und auch nicht staatenlos 

geworden.

Auf die Vaterschaftsanfechtung des „Scheinvaters“ sei nicht die Ent-

scheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 17.12.2013 (1 BvL 6/10) 

übertragbar, mit der das Gericht die eingriffsintensiveren Regelungen 

zur Anfechtung der Vaterschaft durch Behörden für nichtig erklärt hat. 

Gegen den mit dem Verlust der Staatsangehörigkeit hier verbundenen 

Verlust der Unionsbürgerschaft bestehen nach Ansicht des BVerwG 

auch keine unionsrechtlichen Bedenken.

Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 19.04.2018, BVerwG 1 C 1.17

Junge Mütter müssen ihre Elternzeit nicht  
schon zu Beginn „minutiös“ festlegen

Junge Mütter, die die bis zu 3jährige Elternzeit in Anspruch nehmen 

wollen, müssen den Zeitraum dafür nicht schon zu Beginn bis ins Ein-

zelne festlegen. 

Entschließen sie sich zum Beispiel nach zwei Jahren, bei ihrem Arbeit-

geber für den Rest der Elternzeit in Teilzeit arbeiten zu wollen, so darf 

der Chef dies nicht ausnahmslos mit der Begründung verweigern, er 

habe bereits für die vollen drei Jahre zu erwartender Elternzeit eine Er-

satzkraft eingestellt. Hat die Mitarbeiterin nämlich schon zu Beginn 

der Elternzeit diese Möglichkeit mit dem Antrag angesprochen (aber 

nicht verlangt), so hätte er bei der Einstellung der weiteren Beschäf-

tigten bereits eine entsprechende Möglichkeit einer Arbeitszeitverkür-

zung mit dieser – wenn auch lose – vereinbaren können. 

ArG Köln, 11 Ca 7300/17 vom 15.03.2018

Radelnde Sechs- und Siebenjährige haben  
noch weitgehende „Narrenfreiheit“

Das Landgericht Koblenz hat einem sechs- und einem siebenjährigen 

Jungen indirekt zugestanden, sich im Straßenverkehr relativ „frei“ be-

wegen zu können. Denn es sei zu berücksichtigen, dass Kinder erfah-

rungsgemäß dazu neigten, Vorschriften und Anordnungen zu missach-

ten und sich unbesonnen zu verhalten. Daneben bestehe das Ziel, sie 

zu selbstständigem und selbstverantwortlichem Handeln zu erziehen. 

Behaupten die Eltern, ihre Kinder über die Gefahren im Straßenverkehr 

aufgeklärt und auch weitgehend überwacht zu haben, so kann ihnen 

keine Verletzung ihrer Aufsichtspflicht vorgeworfen werden, wenn die-

se mit ihren Fahrrädern nicht – wie für sie vorgeschrieben – auf dem 

Bürgersteig, sondern auf der (hier wenig befahrenen) Straße gefahren 

sind und dabei parkende Autos beschädigt haben, indem sie mit ihren 

Lenkern zu dicht an ihnen vorbeigefahren sind. Und dass die Lenker 

an ihren Enden nicht mit Gummistopfen ausgestattet gewesen seien, 

spiele ebenfalls keine Rolle, weil eine solche Verpflichtung nicht be-

stehe. 

Die Schäden (hier in Höhe von 8.000 Euro) hätten letztlich auf dem 

eigenmächtigen Entschluss der Kinder beruht, ein verkehrswidriges 

Wettrennen zu veranstalten. 

LG Koblenz, 13 S 2/18 vom 07.02.2018
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StayFriends verstößt gegen Datenschutzrecht

Das Schulfreunde-Portal StayFriends darf im Profil neuangemeldeter 

Nutzer nicht voreinstellen, dass Profilbilder automatisch auf Suchma-

schinen und Partnerwebseiten angezeigt werden. Dies hat das Land-

gericht (LG) Nürnberg-Fürth unter Hinweis darauf entschieden, dass 

für eine Veröffentlichung außerhalb des Netzwerks die erforderliche 

Einwilligung der Verbraucher gefehlt habe. Über den Fall berichtete 

der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv), der in dem zugrunde 

liegenden Verfahren Kläger war.

Eine Weitergabe personenbezogener Daten an Suchmaschinen und 

damit an Personen außerhalb des Netzwerkes sei nur mit Einwilligung 

der Betroffenen erlaubt, sagte Heiko Dünkel, Rechtsreferent beim 

vzbv. Eine im Nutzerprofil versteckte Voreinstellung reiche hierfür 

nicht aus. Denn diese müssten Nutzer erst umständlich deaktivieren, 

wenn sie ihre Daten schützen wollten.

StayFriends ist ein deutscher Online-Suchdienst zum Finden ehemali-

ger Schulfreunde, der nach eigenen Angaben derzeit 20 Millionen Nut-

zer hat. Der vzbv hatte kritisiert, dass personenbezogene Daten ohne 

informierte und freiwillige Einwilligung der Nutzer auch außerhalb des 

Netzwerks veröffentlicht werden. Bei der Neuregistrierung sei bereits 

voreingestellt gewesen, dass das Profilfoto über Suchmaschinen und 

andere Webseiten auch von Personen gefunden werden kann, die nicht 

bei StayFriends angemeldet sind.

Diese Voreinstellung verstoße gegen das Bundesdatenschutzgesetz, 

habe das LG Nürnberg-Fürth bestätigt. Eine wirksame Einwilligung zur 

Weitergabe der Kundendaten an Dritte liege nicht vor. Die umstrit-

tene Datennutzung lasse sich nach Ansicht des Gerichts nicht damit 

rechtfertigen, dass die Nutzer bei der Registrierung die Datenschutz-

bestimmungen des Unternehmens durch das Setzen eines Häkchens 

akzeptiert haben. Denn die Klauseln zur Datennutzung stünden im 

Widerspruch zueinander. Am Anfang der Bestimmungen habe Stay-

Friends versichert, es sei „nie voreingestellt“, dass die Daten der Kun-

den für Dritte einsehbar sind. Mehrere Absätze weiter habe es dagegen 

geheißen, ihre Daten würden auch auf Partnerseiten und Suchmaschi-

nen wie Google veröffentlicht. „Es bleibt deshalb völlig unklar, welche 

Daten nun für Dritte einsehbar sind und welche nicht“, monierten die 

Richter laut vzbv.

Die Weitergabe der Nutzerdaten sei auch nicht bereits durch den Ver-

tragszweck gedeckt. Dieser umfasse nur das Wiederfinden alter Schul-

freunde innerhalb des Netzwerkes, nicht aber eine unkontrollierte Ver-

breitung der Daten im Internet.

Verbraucherzentrale Bundesverband, PM vom 14.05.2018 zu Land-

gericht Nürnberg-Fürth, Urteil vom 18.04.2018, 7 O 6829/17, nicht 

rechtskräftig

Telekommunikationsunternehmen nicht  
zu Vorratsdatenspeicherung verpflichtet

Das Verwaltungsgericht (VG) Köln hält die Deutsche Telekom für nicht 

verpflichtet, im Rahmen der Vorratsdatenspeicherung die Telekom-

munikationsverbindungsdaten ihrer Kunden zu speichern. Denn die 

zugrundeliegenden Vorschriften des deutschen Telekommunikations-

gesetzes (TKG) seien europarechtswidrig.

Mit ihrer Klage machte die Telekom geltend, für sie bestehe keine 

Pflicht zur Speicherung von Telekommunikationsverbindungsdaten. 

§§ 113a und b TKG, die diese Speicherpflicht anordnen, seien mit 

EU-Recht nicht vereinbar. Dem folgte das VG und schloss sich damit 

der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Nordrhein-

Westfalen an. Dieses hatte bereits im Juni 2017 in einem Eilverfahren 

entschieden, dass die den Telekommunikationsunternehmen durch § 

113a Absatz 1 TKG in Verbindung mit § 113b TKG auferlegte Pflicht zur 

Speicherung von Telekommunikationsverkehrsdaten mit Unionsrecht 

nicht vereinbar sei. Die Pflicht verletze die betreffenden Unternehmen 

in ihrer unternehmerischen Freiheit, die durch Artikel 16 der Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union geschützt sei (Beschluss vom 

22.06.2017, 13 B 238/17).

Das VG Köln hat seine Entscheidung darauf gestützt, dass nach der 

Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) Artikel 15 

Absatz 1 der Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation 

(RL 2002/58/EG in der durch RL 2009/136/EG geänderten Fassung) 

einer nationalen Regelung entgegenstehe, die für Zwecke der Bekämp-

fung von Straftaten eine allgemeine und unterschiedslose Vorratsspei-

cherung sämtlicher Verkehrs- und Standortdaten aller Teilnehmer 

und registrierten Nutzer in Bezug auf alle elektronischen Kommuni-

kationsmittel vorsehe (EuGH, Urteil vom 21.12.2016, C-203/15 und 

Medien &  
Telekommu-
nikation
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C-698/15). Das VG hat im Anschluss an das OVG ausgeführt, auch 

die nationalen Vorschriften des § 113a Absatz 1 TKG in Verbindung 

mit § 113b TKG ordneten eine solche allgemeine und unterschiedslo-

se Vorratsdatenspeicherung an. Daher seien sie europarechtlich nicht 

zulässig. Angesichts der vom EuGH am Beispiel der schwedischen und 

britischen Rechtslage festgestellten Unionsrechtswidrigkeit derartiger 

Regelungen sei auch das klagende Telekommunikationsunternehmen 

nicht zur Speicherung der Telekommunikationsverbindungsdaten sei-

ner Kunden verpflichtet. Denn wegen des Vorrangs des Unionsrechts 

seien die Vorschriften des § 113a Absatz 1 TKG in Verbindung mit § 

113b TKG nach allgemeinen Grundsätzen unanwendbar und demnach 

von der Deutschen Telekom nicht zu befolgen.

Gegen das Urteil kann der Antrag auf Zulassung der Berufung gestellt 

werden, über den das OVG Nordrhein-Westfalen entscheidet. Alter-

nativ kann laut VG – im beiderseitigen Einvernehmen der Beteiligten 

– Sprungrevision beim Bundesverwaltungsgericht eingelegt werden.

Verwaltungsgericht Köln, Urteil vom 20.04.2018, 9 K 7417/17, nicht 

rechtskräftig

Google muss Kommunikation per E-Mail ermöglichen

Online-Anbieter müssen im Impressum eine E-Mail-Adresse angeben, 

um damit einen schnellen und unkomplizierten Kontakt mit dem Un-

ternehmen zu ermöglichen. Deswegen darf Google auf Kunden-An-

fragen an die im Impressum genannte E-Mail-Adresse nicht mit einer 

automatisch erzeugten Standardantwort reagieren, die Verbraucher 

lediglich auf Hilfeseiten und andere Kontaktmöglichkeiten verweist. 

Auf ein entsprechendes Urteil des Kammergerichts (KG) weist der 

Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) hin, der in dem Verfahren 

Kläger war.

Kommerzielle Betreiber von Webseiten seien nach dem Telemedien-

gesetz dazu verpflichtet, ihren Kunden eine schnelle elektronische 

Kontaktaufnahme und unmittelbare Kommunikation zu ermöglichen 

– zum Beispiel, für Fragen zum Vertrag oder zu den angebotenen Pro-

dukten, so der vzbv. Dafür müssten sie eine E-Mail-Adresse angeben.

Die von Google im Impressum genannte Adresse habe sich allerdings 

als „toter Briefkasten“ erwiesen. Kunden, die eine E-Mail an „support.

de@google.com“ schickten, bekamen laut vzbv eine automatisch ge-

nerierte Antwort mit dem Hinweis: „Bitte beachten Sie, dass aufgrund 

der Vielzahl von Anfragen E-Mails, die unter dieser E-Mail-Adresse ein-

gehen, nicht gelesen und zur Kenntnis genommen werden können.“ 

Google habe in der Antwort-Mail vor allem auf seine Hilfeseiten ver-

wiesen, über die „gegebenenfalls“ auch Kontaktformulare erreichbar 

seien.

Das KG schloss sich nach Angaben des vzbv der Auffassung des Ver-

bandes an, dass dieser Umgang mit Kundenanfragen gegen das Te-

lemediengesetz verstößt. Die Angabe einer E-Mail-Adresse, bei der 

erklärtermaßen ausgeschlossen sei, dass Google vom Inhalt der einge-

henden E-Mails Kenntnis erlangt, ermögliche keine individuelle Kom-

munikation. Diese werde im Gegenteil verweigert. Auch mit einem für 

alle Fälle von Anfragen vorformulierten Standardschreiben werde das 

Kommunikationsanliegen des Kunden letztlich nur zurückgewiesen.

Die Richter hätten auch klargestellt, dass Kontaktformulare, Online-

Hilfen und Nutzerforen nicht die gesetzlich vorgeschriebene Mög-

lichkeit ersetzen, dass sich der Kunde per E-Mail an das Unternehmen 

wenden kann. „Eine E-Mail an die im Impressum genannte Adresse zu 

schreiben, ist einfach und schnell“, sagte hierzu Heiko Dünkel, Rechts-

referent beim vzbv. „Kontaktformulare sind auf den Internetseiten 

dagegen oft schwer zu finden. Nutzer müssen sich in der Regel erst 

zum Formular durchklicken – wenn es denn für ihr jeweiliges Anliegen 

überhaupt eines gibt.“ Auch die Dokumentation ihrer Anfrage sei für 

Verbraucher so schwieriger.

Das Urteil des KG ist laut vzbv noch nicht rechtskräftig. Wegen der 

grundsätzlichen Bedeutung der Rechtssache habe das Gericht die Re-

vision zugelassen.

Verbraucherzentrale Bundesverband, PM vom 24.04.2018
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Staatsnahe Tätigkeiten können Zulassung  
als Syndikusrechtsanwalt ausschließen

Einem bei einer Universität als Dezernent für „Personal und Organisa-

tion“ angestellten Volljuristen, der in vielen Bereichen seiner täglichen 

Arbeit hoheitliches Handeln vorbereitet, kann die Zulassung als Syndi-

kusrechtsanwalt zu versagen sein. Das hat der Anwaltsgerichtshof des 

Landes Nordrhein-Westfalen entschieden.

Die klagende Rentenversicherung wendet sich gegen einen im Januar 

2017 erlassenen Bescheid der beklagten Rechtsanwaltskammer (RAK), 

mit dem diese den im Verfahren beigeladenen, bereits als Rechtsan-

walt tätigen Volljuristen die – weitere – Zulassung als Syndikusrechts-

anwalt erteilt hatte. Diese hatte der Beigeladene aufgrund eines Ar-

beitsvertrages mit einer Universität beantragt, bei der er als Dezernent 

für „Personal und Organisation“ angestellt ist.

Im Rahmen seines Arbeitsverhältnisses hat der Beigeladene arbeits-

rechtliche Fragen im Zusammenhang mit den Beschäftigten der Uni-

versität zu prüfen sowie dem Kanzler und dem Rektor arbeits- und 

vertragsrechtlichen Rechtsrat in Personalangelegenheiten zu erteilen. 

Zudem führt er selbstständig Vertragsverhandlungen mit Beschäftig-

ten und verhandelt Dienstvereinbarungen mit Personalvertretungen. 

Auch die eigenständige Vertretung der Universität in arbeitsgerichtli-

chen und verwaltungsrechtlichen Rechtsstreitigkeiten und Gerichts-

verfahren gehört zu seinem Aufgabenbereich.

Die von der Klägerin gegen den Bescheid der RAK beim Anwaltsge-

richtshof Nordrhein-Westfalen erhobene Anfechtungsklage war er-

folgreich. Die Beklagte habe den Beigeladenen zu Unrecht als Syndi-

kusrechtsanwalt zugelassen, so der Anwaltsgerichtshof. Aufgrund der 

von ihm für die Universität ausgeübten Tätigkeit könne der Beigela-

dene gemäß § 7 Nr. 8 Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) nicht als 

Rechtsanwalt und dementsprechend auch nicht als Syndikusrechts-

anwalt tätig werden. Dass der Beigeladene bereits als Rechtsanwalt 

zugelassen sei, binde den Gerichtshof nicht. Im vorliegenden Verfahren 

sei allein über die Zulassung als Syndikusrechtsanwalt zu entscheiden.

Gemäß § 7 Nr. 8 BRAO sei die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft zu 

versagen, wenn eine Tätigkeit ausgeübt werde, die mit dem Beruf des 

Rechtsanwalts, insbesondere seiner Stellung als unabhängiges Organ 

der Rechtspflege nicht vereinbar sei oder das Vertrauen der Rechts-

suchenden in seine Unabhängigkeit gefährden könne. Die Vorschrift 

sichere die Tätigkeit eines Rechtsanwalts, der seinen Beruf frei und un-

abhängig ausübe. Sie schütze auch die Rechtssuchenden, die auf eine 

unabhängige und objektive Tätigkeit eines Rechtsanwalts vertrauten.

Der Beigeladene sei als Dezernent für „Personal und Organisation“ 

für eine Universität, eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, tätig. 

Die Tätigkeit im öffentlichen Dienst schließe die Zulassung als Syndi-

kusrechtsanwalt nicht generell aus. Allerdings könne eine Dauertätig-

keit im öffentlichen Dienst die Abhängigkeit eines Rechtsanwalts von 

staatlichen Organen begründen und mit dem Grundsatz der freien Ad-

vokatur unvereinbar sein. Im Interesse einer funktionierenden Rechts-

pflege sei das Erscheinungsbild einer von staatlichen Einflüssen freien 

Advokatur zu schützen. Deshalb sei in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die 

beruflichen Sphäre der Anwaltschaft von der des öffentlichen Dienstes 

deutlich genug getrennt sei. Die Unvereinbarkeit einer anwaltlichen 

Tätigkeit mit Tätigkeiten im öffentlichen Dienst sei dabei anzunehmen, 

wenn zumindest die Möglichkeit bestehe, dass aus Sicht des rechts-

suchenden Publikums die Unabhängigkeit des Rechtsanwalts durch 

Bindungen an den Staat beeinträchtigt sei. Die Belange der Rechts-

pflege seien auch dann gefährdet, wenn bei den Rechtssuchenden die 

Vorstellung entstehen könne, der Rechtsanwalt könne wegen seiner 

Staatsnähe mehr als andere Rechtsanwälte für sie bewirken.

Im vorliegenden Fall sei die Tätigkeit des Beigeladenen für die Universi-

tät mit einer freien Advokatur nicht zu vereinbaren. So vertrete der Bei-

geladene die Universität als Behörde gegenüber Stellen der Personal-

vertretung und gegenüber anderen Ministerien. Das sei die klassische 

Kommunikation einer Körperschaft des öffentlichen Rechts mit dem 

Land als einem anderen öffentlich-rechtlichen Rechtsträger in staat-

lichen Belangen. Ähnlich verhalte es sich mit den Aufgaben des Bei-

geladenen im Rahmen öffentlich-rechtlicher Berufungsverfahren von 

Hochschullehrern. Hier prüfe er den Ablauf eines Berufungsverfahrens 

und die Einstellungsvoraussetzungen eines öffentlich-rechtlichen 

Dienstverhältnisses. In Prozessvertretungen vor dem Verwaltungsge-

richt gehe es ebenfalls um beamtenrechtliche Fragestellungen. Zwar 

sei der Beigeladene auch mit arbeitsvertraglichen Fragen befasst. An-

gesichts des Umstandes, dass er aber in vielen Bereichen alleinverant-

Staat &  
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wortlich unmittelbar hoheitliches Handeln vorbereite und teilweise 

als Behördenvertreter auftrete, liege eine Staatsnähe vor, die mit der 

Tätigkeit eines Syndikusrechtsanwalts nicht zu vereinbaren sei.

Anwaltsgerichtshof des Landes Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 

16.02.2018, 1 AGH 12/17, nicht rechtskräftig

Handelskammer trifft keine Veröffentlichungspflicht 
nach dem Transparenzgesetz

Die Handelskammer Hamburg unterliegt keiner Veröffentlichungs-

pflicht nach dem Hamburgischen Transparenzgesetz. Sie sei also von 

Gesetzes wegen nicht verpflichtet, Informationen in das Informations-

register einzupflegen, stellt das Oberverwaltungsgericht (OVG) Ham-

burg klar. Schon das Verwaltungsgericht Hamburg hatte zuvor die auf 

Feststellung der Veröffentlichungspflicht gerichtete Klage abgewiesen.

Die Auslegung der Vorschriften des Transparenzgesetzes ergibt laut 

OVG, dass für Einrichtungen der so genannten mittelbaren Staatsver-

waltung, zu denen die Handelskammer gehöre, keine antragsunab-

hängige Veröffentlichungspflicht bestehe. Für derartige Einrichtungen 

gelte lediglich die antragsabhängige Auskunftspflicht.

Der Gesetzentwurf der Volksinitiative „Transparenz schafft Vertrauen“ 

habe eine Veröffentlichungspflicht ursprünglich zwar auch für Einrich-

tungen der mittelbaren Staatsverwaltung vorgesehen. Insoweit sei der 

Entwurf aber nicht Gesetz geworden. Gegen die Entscheidung ist kein 

weiteres Rechtsmittel möglich.

Das OVG weist darauf hin, dass die Handelskammer Hamburg gegen-

wärtig von sich aus Informationen in das Informationsregister ein-

stellt. Der Rechtsstreit habe demgegenüber die gesetzliche Pflicht zur 

Veröffentlichung im Informationsregister betroffen.

Oberverwaltungsgericht Hamburg, Beschluss vom 17.04.2018, 3 Bf 

271/17.Z

Rechtsstreitigkeiten werden immer teurer

Die Kosten von Rechtsstreitigkeiten sind in den vergangenen Jahren 

deutlich gestiegen. Nach Zahlen des Gesamtverbandes der Deutschen 

Versicherungswirtschaft (GDV) stiegen die durchschnittlichen Ausga-

ben für Anwälte und Gerichte allein von 2012 bis 2016 um 19 Prozent. 

Basis der Analyse seien rund 1,4 Millionen Streitfälle pro Jahr in der 

Rechtsschutzversicherung, die vornehmlich alltägliche Rechtsstreitig-

keiten abbildeten, die jedermann treffen könnten.

Aktuell könne nach GDV-Berechnungen etwa der Rechtsstreit über 

eine Mietminderung schnell 5.000 Euro kosten, die Kündigungsschutz-

klage eines Durchschnittsverdieners deutlich über 3.000 Euro. Wer den 

Kaufvertrag eines Mittelklasse-Neuwagens wegen Mängeln rückabwi-

ckeln will, müsse im Fall einer Niederlage vor Gericht mit Kosten von 

über 8.000 Euro rechnen. Eine Klage mit einem Streitwert von 10.000 

Euro koste bis zum erstinstanzlichen Urteil über 4.500 Euro (rund 700 

Euro Gerichtskosten und rund 3.800 Euro Anwaltsgebühren). Die im 

Prozess unterlegene Partei müsse sowohl die Gerichtskosten als auch 

die Gebühren für den eigenen und den gegnerischen Anwalt überneh-

men, so der GDV. 

Angesichts des hohen Kostenrisikos warnt Verbandspräsident Wolf-

gang Weiler davor, Teile der Bevölkerung vom Zugang zum Recht 

abzuschneiden: „Viele Bürger verzichten aus Angst vor hohen Kosten 

darauf, ihr Recht vor Gericht und mit Hilfe eines Anwalts durchzuset-

zen. Für einen funktionierenden Rechtsstaat ist das ein Problem.“ Um 

die Kosten einzudämmen, schlagen die Versicherer unter anderem vor, 

bei bestimmten, aus anwaltlicher Sicht wenig aufwändigen Verfahren 

eine Gebührenminderung ins Kostenrecht aufzunehmen. Sie könnte 

für künftige Folgeverfahren nach einer Musterfeststellungsklage gel-

ten, aber auch für „industriell bearbeitete“ Massenverfahren, wie sie 

derzeit etwa gegen Autohersteller mit manipulierter Abgas-Software 

angestrengt werden. Dabei würden in der Regel internetbasiert und 

bundesweit in großer Stückzahl Mandate gewonnen, die im Anschluss 

standardisiert bearbeitet würden.

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, PM vom 

04.06.2018
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Kollision eines Feuerwehrfahrzeugs mit Pkw:  
Einsatzfahrzeug haftet zu 2/3

Wenn ein Feuerwehrfahrzeug eine Einsatzfahrt dergestalt unterbricht, 

dass es auf der linken Fahrbahnseite anhält, so muss der Fahrer vor 

dem Anfahren das während des Stopps ausgeschaltete Martinshorn 

wieder einschalten, den Blinker betätigen und kurz zuwarten, damit 

sich der Verkehr auf die Fortsetzung der Einsatzfahrt einstellen kann. 

Dies hat das OLG Stuttgart entschieden und die Haftungsquote bei 

einem Verkehrsunfall zwischen einem Feuerwehrfahrzeug und einem 

Pkw mit 2/3 zulasten des Einsatzfahrzeuges festgelegt.

Das bei der Beklagten haftpflichtversicherte Feuerwehrfahrzeug der 

freiwilligen Feuerwehr einer Umlandgemeinde hatte den Auftrag, we-

gen einer akuten Hochwasserlage Sandsäcke zu einem Sammeldepot 

zu transportieren. Entsprechend der Anordnung des Einsatzleiters, mit 

Blaulicht und Martinshorn zu fahren, überholte das Feuerwehrfahrzeug 

innerorts den klägerischen Pkw, der am rechten Straßenrand angehal-

ten hatte. Wenige Meter danach hielt der Fahrer des Feuerwehrfahr-

zeugs am linken Straßenrand an, um einen dort stehenden Feuerwehr-

kollegen nach dem schnellsten Weg zum Sammeldepot zu fragen. 

Wegen der besseren Verständigung schaltete er das Martinshorn aus, 

nicht aber das Blaulicht. Nach kurzem Zuwarten fuhr der Fahrer des 

klägerischen Pkw langsam rechts an dem Feuerwehrfahrzeug vorbei. 

Als er an diesem fast vorbei war, fuhr das Feuerwehrfahrzeug wieder 

los und zog zur Mitte der Fahrbahn, worauf die Fahrzeuge kollidier-

ten. Der Fahrer des Feuerwehrfahrzeugs hatte dabei weder das Mar-

tinshorn eingeschaltet noch den rechten Blinker gesetzt. Er hatte beim 

Anfahren auch den rechts an ihm vorbeifahrenden Pkw übersehen. 

Der Kläger hat gegenüber der beklagten Versicherung den Schaden in 

Höhe von rund 6.400 Euro an seinem Pkw eingeklagt.

Nach der Entscheidung des OLG kann der Kläger von der beklagten 

Versicherung zwei Drittel des ihm entstandenen Schadens ersetzt ver-

langen. Es ist hierbei von einem überwiegenden Verschulden des Fah-

rers des Feuerwehrfahrzeugs ausgegangen.

Angesichts der akuten Hochwasserlage habe es sich beim Transport der 

Sandsäcke um eine Hilfeleistung bei einem öffentlichen Notstand gehan-

delt. Das Feuerwehrfahrzeug habe deswegen Sonderrechte nach § 35 Ab-

satz 1 StVO in Anspruch nehmen dürfen. Hierbei sei das Feuerwehrfahr-

zeug aber nur insoweit von den Vorschriften der StVO befreit gewesen, 

als dies zur Erfüllung der vorliegenden Aufgabe dringend geboten gewe-

sen sei. Danach habe das Feuerwehrfahrzeug zwar auf der linken Fahr-

bahnseite anhalten dürfen, was normalen Fahrzeugen nur in Einbahnstra-

ßen oder dann gestattet sei, wenn auf der rechten Seite Schienen liegen 

(§ 12 Absatz 4 Satz 4 StVO). Vor dem Anfahren hätte der Fahrer des Feu-

erwehrfahrzeugs aber das Martinshorn einschalten, den Blinker betätigen 

und kurz zuwarten müssen, damit sich der Verkehr auf eine Fortsetzung 

der Einsatzfahrt einstellen kann. Der Fahrer hätte sich vor der Weiterfahrt 

auch vergewissern müssen, dass er den rechten Straßenbereich gefahrlos 

befahren kann und sich dort keine Fahrzeuge befinden. Diese Maßnah-

men hätten zu keiner wesentlichen Verzögerung geführt und deswegen 

trotz der Dringlichkeit der Einsatzfahrt durchgeführt werden müssen, zu-

mal derjenige, der Sonderrechte in Anspruch nehme, zu besonderer Auf-

merksamkeit und Vorsicht verpflichtet sei.

Der Fahrer des klägerischen Pkw habe erkannt, dass sich der Fahrer des 

Feuerwehrfahrzeugs bei fortdauernd eingeschaltetem Blaulicht mit ei-

nem am linken Straßenrand stehenden Passanten unterhalten habe. 

Der Pkw-Fahrer habe deswegen nicht davon ausgehen dürfen, dass 

die Einsatzfahrt des Feuerwehrfahrzeugs mit dem Anhalten am linken 

Fahrbahnrand beendet gewesen sei. Er hätte sich vielmehr vergewis-

sern müssen, dass das Feuerwehrfahrzeug die Eilfahrt nicht kurzfristig 

fortsetzt. Die Abwägung der Verschuldensbeiträge hat das OLG dazu 

bewogen, das mit der Berufung angegriffene Urteil des Landgerichts 

Ellwangen abzuändern, das von einem überwiegenden Verschulden 

des Fahrers des Pkw ausgegangen war.

OLG Stuttgart, Urteil vom 30.01.2018, 12 U 155/17, rechtskräftig

Zu schnell gefahren: Angabe nicht existierender 
Person als Fahrer zur Verhinderung eines Fahrverbots 
erfüllt keinen Straftatbestand

Ein Verkehrsteilnehmer, der im Bußgeldverfahren eine nicht existie-

rende Person in den Anhörungsbogen eintragen lässt, um so insbeson-

dere dem Fahrverbot zu entgehen, macht sich nicht strafbar. Dies hat 

das Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart entschieden und eine Revision 

der Staatsanwaltschaft verworfen, die sich gegen einen Freispruch ei-

nes Angeklagten durch das Landgericht (LG) Tübingen richtete.

Bußgeld & 
Verkehr
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Nachdem das Amtsgericht Reutlingen den Angeklagten in erster In-

stanz wegen falscher Verdächtigung verurteilt hatte, hat das LG Tü-

bingen den Angeklagten in der Berufungsinstanz aus rechtlichen Grün-

den freigesprochen. Nach den Feststellungen des LG, an die das OLG 

gebunden war, war der Angeklagte im Juni 2015 mit einem Pkw auf 

der B 27 in Richtung Tübingen gefahren. Es wurde ihm vorgeworfen, 

er habe die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h um 58 

km/h überschritten. Für diese Verkehrsordnungswidrigkeit ist eine Re-

gelgeldbuße von 480 Euro und ein Regelfahrverbot von einem Monat 

vorgesehen. Das für die Verfolgung der Ordnungswidrigkeit zuständige 

Landratsamt sandte dem Angeklagten einen Anhörungsbogen zu. Der 

Angeklagte wollte verhindern, wegen der Ordnungswidrigkeit belangt 

zu werden. Er wandte sich deshalb an eine unbekannt gebliebene Per-

son, die auf einer Internetseite damit warb: „Ich übernehme Ihre Punk-

te und Ihr Fahrverbot für Sie“.

Gemäß der mit dieser Person getroffenen Absprache ließ der Ange-

klagte ihr per E-Mail das Anhörungsschreiben der Bußgeldbehörde 

zukommen und überwies ihr im Gegenzug 1.000 Euro auf ein Schwei-

zer Bankkonto. Im weiteren Verlauf füllte eine andere Person als der 

Angeklagte den Anhörungsbogen handschriftlich aus, gab den Verstoß 

zu und erklärte, sie sei der zur Tatzeit verantwortliche Fahrer, wobei 

sie den Namen einer tatsächlich nicht existenten Person unter einer 

Karlsruher Adresse angab. Daraufhin erließ das Landratsamt gegen 

die in Wirklichkeit nicht existierende Person einen Bußgeldbescheid 

und stellte zugleich das Verfahren gegen den Angeklagten ein. Bis das 

Landratsamt von der Polizei in Karlsruhe erfuhr, dass es eine Person 

mit den angegebenen Personalien tatsächlich nicht gibt, war bereits 

Verfolgungsverjährung hinsichtlich der vom Angeklagten begangenen 

Verkehrsordnungswidrigkeit eingetreten, sodass er deshalb endgültig 

nicht mehr belangt werden konnte.

Die gegen das freisprechende Urteil des LG gerichtete Revision der 

Staatsanwaltschaft Tübingen hatte keinen Erfolg. Auch nach Über-

zeugung des OLG hat sich der Angeklagte nach den rechtsfehlerfrei 

getroffenen Feststellungen nicht wegen falscher Verdächtigung ge-

mäß § 164 Absatz 2 des Strafgesetzbuchs (StGB) strafbar gemacht. Er 

habe diesen Tatbestand deshalb nicht verwirklicht, weil er die falsche 

Behauptung nicht in Bezug auf eine andere tatsächlich existierende 

Person aufgestellt hat. „Ein anderer“, wie ihn § 164 Absatz 2 StGB vor-

aussetzt, müsse eine tatsächlich existierende Person sein. Dies ergebe 

sich aus Wortsinn, Systematik sowie Zweck des Gesetzes und Historie.

§ 164 StGB schütze neben der Funktionsfähigkeit der Rechtspflege 

im weiteren Sinne vor ungerechtfertigter Inanspruchnahme auch den 

Einzelnen vor ungerechtfertigten Verfahren und anderen Maßnahmen 

irregeführter Behörden. Grenze richterlicher Auslegung zu Ungunsten 

des Täters sei allerdings wegen des grundgesetzlich verankerten Ana-

logieverbots der mögliche Wortsinn der Norm. Auch die historische 

Auslegung der Norm ergebe, dass der Gesetzgeber in § 164 StGB nur 

die falsche Verdächtigung einer bestimmten existierenden Person un-

ter Strafe stellen wollte. Gerade deswegen sei § 145d StGB (Vortäu-

schen einer Straftat) als eine bewusste Reaktion des Normgebers auf 

die „Strafbarkeitslücke“ des § 164 StGB ausdrücklich auch in Bezug 

auf das Verdächtigen einer nicht existenten oder nicht bestimmbaren 

Person geschaffen, aber eben nur hinsichtlich einer Straftat und nicht 

wie hier bezüglich einer Ordnungswidrigkeit.

Das OLG hat schließlich noch überprüft, ob der Angeklagte nach den 

getroffenen Feststellungen andere Straftatbestände verwirklicht hat, 

dies im Ergebnis allerdings verneint. Es seien weder eine Urkundenfäl-

schung nach § 267 Absatz 1 StGB noch eine Beteiligung an einem Vor-

täuschen einer Straftat (§ 145d Absatz 2 StGB) oder an einer Strafver-

eitelung (§ 258 Absatz 1 StGB) in Betracht gekommen. Der Angeklagte 

habe sich auch nicht wegen versuchter mittelbarer Falschbeurkundung 

nach § 271 Absatz 1, 4, §§ 22, 23 StGB strafbar gemacht, indem er eine 

falsche Eintragung der Ordnungswidrigkeit im Fahreignungsregister 

herbeiführen wollte. Denn das vom Kraftfahrt-Bundesamt geführte 

Fahreignungsregister sei kein öffentliches Register im Sinne der Norm. 

Der Angeklagte sei schließlich auch nicht wegen einer Ordnungswid-

rigkeit der Beteiligung an einer vorsätzlichen falschen Namensanga-

be nach §§ 111 Absatz 1, 14 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 

(OWiG) zu belangen. Insoweit sei jedenfalls das von Amts wegen auch 

im Revisionsverfahren zu berücksichtigende Verfahrenshindernis der 

Verfolgungsverjährung gemäß § 31 Absatz 1 Satz 1 OWiG eingetreten.

Dass solche Manipulationen im Bußgeldverfahren oftmals nicht geahn-

det werden können und dadurch letztlich die Verkehrssicherheit leidet, 

könne nur der Gesetzgeber ändern, indem er eine entsprechende Straf- 

oder Bußgeldvorschrift schafft, betonte das OLG abschließend.

OLG Stuttgart, Urteil vom 20.02.2018, 4 Rv 25 Ss 982/17
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Stornierung der Flugbuchung kann wirksam  
ausgeschlossen werden 

Eine Fluggesellschaft kann in ihren Geschäftsbedingungen die Stor-

nierung von Flugbuchungen wirksam ausschließen. Der Bundes-

gerichtshof (BGH) sieht die Kunden dadurch nicht unangemessen 

benachteiligt. Schließlich könnten sich diese durch eine Reiserücktritt-

versicherung absichern.

Die Kläger begehren von der beklagten Deutsche Lufthansa AG die Er-

stattung des gezahlten Flugpreises nach erklärter Kündigung des Ver-

trags. Sie buchten im November 2014 für den 22./23.05.2015 Flüge 

von Hamburg nach Frankfurt am Main mit Anschlussflug nach Miami 

und von Los Angeles über Frankfurt am Main nach Hamburg zum Ge-

samtpreis von rund 2.770 Euro. Der Buchung lagen für die innerdeut-

schen Teilstrecken die Buchungsklasse Economy (Y) und für die inter-

kontinentalen Teilstrecken die Klasse Premium Economy (N) zugrunde, 

für die die Bedingungen der Beklagten folgende Regelung vorsahen: 

„Die Stornierung der Tickets ist nicht möglich. Die nicht verbrauchten 

Steuern und Gebühren sind erstattbar. Der internationale/nationale 

Zuschlag ist nicht erstattbar.“ Die Kläger stornierten am 20.03.2015 

die Flüge wegen einer Erkrankung und verlangten die Erstattung des 

Flugpreises. Die Beklagte erstattete ihnen ersparte Steuern und Ge-

bühren in Höhe von jeweils 133,56 Euro. Mit der Klage begehren sie 

die Rückzahlung der verbleibenden Differenz und die Erstattung vor-

gerichtlicher Rechtsanwaltskosten. 

Die Klage blieb in allen Instanzen ohne Erfolg. Den Klägern stehe kein 

Kündigungsrecht zu, bestätigt der BGH die Vorinstanzen. Entgegen der 

Auffassung der Beklagten seien zwar auf den (Luft-)Personenbeförde-

rungsvertrag die Vorschriften des Werkvertragsrechts anwendbar. Der 

Fluggast könne daher nach § 649 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) den 

Beförderungsvertrag jederzeit kündigen. Die Anwendung dieser Vor-

schrift sei jedoch durch die Beförderungsbedingungen der Beklagten 

im Streitfall wirksam abbedungen worden.

Der Ausschluss des Kündigungsrechts (der „Stornierung“) benachtei-

lige die Fluggäste nicht entgegen den Geboten von Treu und Glauben 

unangemessen. Er sei insbesondere nicht mit wesentlichen Grund-

gedanken des Werkvertragsrechts unvereinbar. Das Kündigungsrecht 

nach § 649 BGB sei für das gesetzliche Leitbild eines Vertrages über 

die Beförderung mit einem Massenverkehrsmittel nicht maßgeblich. 

Die Kündigung des Werkvertrags durch den Besteller habe zur Folge, 

dass die Leistungspflicht des Werkunternehmers entfällt. Er solle je-

doch nicht schlechter stehen, als er bei Vertragserfüllung stünde und 

behalte somit seinen Vergütungsanspruch, müsse sich jedoch ersparte 

Aufwendungen und die Vergütung für eine anderweitige Verwendung 

seiner Arbeitskraft anrechnen lassen.

Über bestimmte Gebühren hinausgehende ersparte Aufwendungen 

ergeben sich laut BGH bei einem Luftbeförderungsvertrag jedoch 

allenfalls in geringfügigem Umfang, da die Aufwendungen des Luft-

verkehrsunternehmens im Wesentlichen Fixkosten seien, die für die 

Durchführung des Fluges insgesamt anfielen und sich praktisch nicht 

verringerten, wenn ein einzelner Fluggast an dem Flug nicht teilnimmt. 

Eine „anderweitige Verwendung der Arbeitskraft“ des Luftverkehrsun-

ternehmens komme nur dann in Betracht, wenn der Flug bei seiner 

Durchführung ausgebucht ist und daher ohne die Kündigung ein zah-

lender Fluggast hätte zurückgewiesen werden müssen.

Die Ermittlung, ob sich hieraus im Einzelfall ein auf den Beförderungs-

preis anrechenbarer anderweitiger Erwerb ergibt, wäre jedoch typi-

scherweise aufwendig und insbesondere dann mit Schwierigkeiten 

verbunden, wenn die Anzahl von Fluggästen, die gekündigt haben, 

größer wäre als die Anzahl der Fluggäste, die ohne die Kündigungen 

nicht hätten befördert werden können. Aus der Sicht des einzelnen 

Fluggastes, der von einem Kündigungsrecht Gebrauch gemacht hätte, 

hinge es zudem vom Zufall ab, ob ihm ein Erstattungsanspruch zu-

stände oder er trotz Kündigung (nahezu) den vollständigen Flugpreis 

zu zahlen hätte. Wolle er nicht den höheren Preis zahlen, zu dem ty-

pischerweise eine flexible Buchung erhältlich ist, mit der er in jedem 

Fall eine Erstattung des Flugpreises erreichen kann, könne er für den 

Krankheitsfall, wie er im Streitfall vorlag, eine solche Erstattung durch 

eine Versicherung absichern.

Unter Berücksichtigung dieser Umstände stellten der Ausschluss des 

Kündigungsrechts und die damit verbundene vereinfachte Vertragsab-

wicklung bei der Beförderung mit einem Massenverkehrsmittel keine 

unangemessene Benachteiligung des Fluggastes dar, so der BGH ab-

schließend. 

Bundesgerichtshof, Urteil vom 20.03.2018, X ZR 25/17

Verbraucher, 
Versicherung 
& Haftung
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Online-Versand darf Konto im EU-Ausland  
nicht ablehnen

Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) hat erfolgreich gegen 

die Diskriminierung von Auslandskonten geklagt. Die Hintergründe er-

läutert der Verband in einer aktuellen Pressemitteilung:

Bietet ein Online-Versand Kunden mit Wohnsitz in Deutschland die 

Zahlung per Lastschrift an, darf er den Einzug von einem Konto im 

EU-Ausland nicht ablehnen. Das hat das Oberlandesgericht Karlsruhe 

nach einer Klage des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv) ge-

gen den Versandhändler Pearl entschieden.

„Versandhändler dürfen Verbraucherinnen und Verbrauchern nicht vor-

schreiben, in welchem Land der Europäischen Union sie ihr Konto zu füh-

ren haben“, sagt Jana Brockfeld, Rechtsreferentin vom vzbv. „Sie müssen 

es akzeptieren, wenn der Kunde ein EU-Auslandskonto für Zahlungen 

nutzen will.“ Auslandskonten unterhalten zum Beispiel viele Grenzpend-

ler, die in Deutschland wohnen, aber im Nachbarland arbeiten.

Ein Kunde hatte auf der Internetseite des Versandhändlers vergeblich 

versucht, per Lastschrift von seinem Konto in Luxemburg zu zahlen. 

Schon bei der Eingabe der Kontonummer erschien eine Fehlermel-

dung. Auf Nachfrage erklärte der Kundenservice: „Bei Kunden, deren 

Wohnsitz in Deutschland ist, ist es uns leider nicht möglich, von einem 

ausländischen Bankkonto abzubuchen.“

Das OLG Karlsruhe schloss sich der Auffassung des vzbv an, dass die 

Pearl GmbH damit gegen die SEPA-Verordnung der Europäischen Uni-

on verstieß. Nach Artikel 9 Abs. 2 der Verordnung dürfen Zahlungs-

empfänger nicht vorgeben, in welchem Land der EU das Konto zu füh-

ren ist, von dem die Zahlungen erfolgen sollen. Damit bestätigte das 

Berufungsgericht die Auffassung des Landgerichts Freiburg.

Das Unternehmen hatte vor Gericht vor allem die Klagebefugnis des 

vzbv bestritten. Ziel der SEPA-Verordnung sei nicht der Verbraucher-

schutz, sondern die Schaffung eines integrierten Marktes für grenz-

überschreitende elektronische Zahlungen in Euro. Dieser Sichtweise 

folgte das Gericht nicht. Die Verordnung habe das Ziel, den Zahlungs-

verkehr innerhalb der EU zu erleichtern. Dies diene unmittelbar auch 

dem Verbraucherschutz.

„Das Gericht hat damit unsere Klagebefugnis bei derartigen Verstößen 

gegen die SEPA-Verordnung ausdrücklich anerkannt“, erläutert Jana 

Brockfeld vom vzbv. „Das ist wichtig, weil es Verbraucherinnen und 

Verbrauchern nicht zumutbar ist, wegen einer abgelehnten Zahlung 

vor Gericht zu ziehen.“

Wegen grundsätzlicher Bedeutung der Rechtsfrage hat das OLG Karls-

ruhe die Revision zum Bundesgerichtshof zugelassen.

Vzbv, Mitteilung vom 23.5.2018 zu Urteil des OLG Karlsruhe vom 

20.04.2018, Az. 4 U 120/17, nicht rechtskräftig

Flug verpasst wegen Bahnverspätung:  
Keine Entschädigung

Das Amtsgericht Frankfurt am Main hat entschieden, dass Flugreisen-

de keinen Anspruch auf Ersatz von zusätzlichen Flugkosten oder einer 

Hotelübernachtung haben, wenn sie durch eine Zugverspätung zu spät 

zum Check In ihres Fluges kommen.

Im konkreten Fall ging es darum, dass die Kläger von Würzburg im Rah-

men eines von ihrem Reiseveranstalter angebotenen kostenlosen Zugti-

ckets (Rail & Fly) mit einem ICE von Würzburg nach Bonn fuhren. Dieser 

Zug war 103 Minuten verspätet, so dass die Kläger erst zu einem Zeit-

punkt vor Abflug ihres Fluges nach Phuket/Thailand am Check In Schalter 

des Flughafens Köln/Bonn ankamen, als das Einchecken bereits beendet 

war. Sie machten vor Gericht Mehrkosten für das Buchen eines Ersatzflu-

ges am kommenden Tag sowie eine Hotelübernachtung geltend.

Das Gericht wies diese Ansprüche wegen eines Mitverschuldens der 

Kläger bei der Schadensverursachung komplett ab. Nach Auffassung 

des Gerichts hätten die Kläger einen Zug wählen müssen, welcher zu-

mindest nach regulärem Fahrplan 3 Stunden vor Abflug des Fluges den 

Flughafen erreicht. Hierauf habe sie der Reiseveranstalter auch in sei-

nen Schreiben hingewiesen. Indem sie diese Empfehlung ignorierten, 

hätten die Kläger den Schaden mitverursacht.

Andererseits haften Reiseveranstalter nach Auffassung des Amts-

gerichts grundsätzlich auch im Falle einer Zugverspätung, weil der 

Service des Rail & Fly gemeinsam mit dem Flug als eine einheitliche 

Reiseleistung angesehen werden müsse. Daher wäre eine Haftung des 

Reiseveranstalters grundsätzlich denkbar gewesen, wenn die Kläger 

einen früheren Zug genommen hätten. Sie hätten mögliche Verspä-

tungen im Bahnverkehr einkalkulieren müssen. 

AG Frankfurt, Pressemitteilung vom 24.05.2018 zu Urteil vom 20.2.2018
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Bonusaktionen für Smartphone-App „My Taxi“  
sind zulässig 

Der unter anderem für das Wettbewerbsrecht zuständige Erste Zivilse-

nat des Bundesgerichtshofs (BGH) hat mehrere Bonusaktionen für die 

Smartphone-App „My Taxi“ für zulässig erachtet.

Die Klägerin ist ein genossenschaftlicher Zusammenschluss von Ta-

xizentralen in Deutschland und betreibt die Taxi-Bestell-App „Taxi 

Deutschland“. Die Beklagte vermittelt Taxi-Dienstleistungen über die 

Smartphone-App „My Taxi“. Die Klägerin beanstandet vier Bonusakti-

onen der Beklagten, bei denen registrierte Nutzer lediglich die Hälf-

te des regulären Fahrpreises zu zahlen hatten. Die andere Hälfte des 

Fahrpreises erhielt der Taxifahrer abzüglich Vermittlungsgebühren von 

der Beklagten. Die Klägerin hält die Bonusaktionen für wettbewerbs-

widrig, weil sie gegen die Pflicht zur Einhaltung der behördlich festge-

setzten Taxitarife verstießen. Sie nimmt die Beklagte auf Unterlassung 

in Anspruch. 

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Die Berufung der Beklag-

ten hatte keinen Erfolg. Mit der vom BGH zugelassenen Revision ver-

folgte die Beklagte ihren Antrag auf Abweisung der Klage weiter. 

Der BGH hat der Revision stattgegeben und die Klage abgewiesen. Die 

Bonusaktionen der Beklagten verstoßen seiner Ansicht nach nicht ge-

gen die tarifliche Preisbindung für Taxiunternehmer. Die Beklagte sei 

selbst kein Taxiunternehmer, für den die Festpreise gölten. Ihre Tätig-

keit beschränke sich auf die Vermittlung von Fahraufträgen, die von 

unabhängigen Taxiunternehmen selbstständig durchgeführt werden. 

Diese Taxiunternehmen könnten uneingeschränkt die Dienste anderer 

Vermittler, wie etwa der Klägerin, in Anspruch nehmen. 

Die Beklagte hafte auch nicht als Anstifterin oder Gehilfin für Wett-

bewerbsverstöße der ihre Vermittlungsleistungen in Anspruch neh-

menden Taxiunternehmer. Die Beteiligung der Taxiunternehmer an 

den Bonusaktionen der Beklagten sei mit dem Personenbeförderungs-

gesetz vereinbar. Die Bestimmungen der §§ 51 Absatz 5, 39 Absatz 3 

Personenbeförderungsgesetz zur Tarifpflicht im Taxiverkehr seien zwar 

Marktverhaltensregelungen im Sinne des § 3a des Gesetzes gegen den 

unlauteren Wettbewerb (UWG). Der Taxiunternehmer dürfe keinen 

Nachlass auf die tariflichen Festpreise gewähren. Wird der Festpreis 

vollständig an ihn gezahlt, liege jedoch kein Verstoß gegen die Tarif-

pflicht vor.

Bei der Prüfung eines Verstoßes gegen die Tarifpflicht komme es also 

darauf an, ob das Vermögen des Taxiunternehmers nach Beförderung 

des Fahrgastes in Höhe des Festpreises vermehrt wird. Wie der Fahr-

gast das Entgelt finanziert, sei ohne Bedeutung, betont der BGH. Bei 

den Aktionen der Beklagten erhielten die Taxiunternehmen den vollen 

tariflichen Festpreis. Soweit die Beklagte dabei eine Provision von sie-

ben Prozent des Fahrpreises abzieht, handele es sich um eine zulässige 

Vergütung ihrer Vermittlungsleistung.

Sinn und Zweck der Tarifpflicht des Taxiunternehmers gebieten laut 

BGH kein anderes Ergebnis. Die Funktionsfähigkeit des Taxiverkehrs 

werde durch die beanstandeten Werbeaktionen der Beklagten nicht 

beeinträchtigt. Solange den Taxiunternehmen ausreichende Vermitt-

lungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, bestehe kein Grund, den 

Wettbewerb im Bereich der Taxivermittlung im Interesse der Funkti-

onsfähigkeit des Taxiverkehrs einzuschränken. 

Auch eine unzulässige gezielte Behinderung der Klägerin durch die Be-

klagte (§ 4 Nr. 4 UWG) liege nicht vor. Die nicht kostendeckende Er-

bringung einer Dienstleistung sei nur unter bestimmten Voraussetzun-

gen verboten, und zwar insbesondere dann, wenn sie zur Verdrängung 

von Mitbewerbern geeignet sei und in Verdrängungsabsicht erfolge. 

Hier fehle jedoch eine Eignung zur Verdrängung, weil die Aktionen der 

Beklagten sowohl räumlich auf mehrere deutsche Großstädte als auch 

zeitlich beschränkt gewesen seien. 

Bundesgerichtshof, Urteil vom 29.03.2018, I ZR 34/17

Galeria Kaufhof darf nicht mehr uneingeschränkt  
mit „Grünem-Blatt-Siegel“ werben

Galeria Kaufhof darf Produkte nicht mehr als „besonders umwelt-

freundlich und/oder sozialverträglich hergestellt“ bewerben, wenn die 

Angaben nicht näher erläutert werden. Dies hat das Landgericht (LG) 

Köln auf eine Klage des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv) 

entschieden, wie der Verband am 03.04.2018 mitteilte. 

Galeria Kaufhof habe auf seiner Webseite für einen „Bügel-BH für 

Mädchen“ mit der Aussage „Dieses Produkt ist besonders umwelt-
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freundlich und/oder sozialverträglich hergestellt worden“ geworben. 

Woraus sich die besondere Umweltfreundlichkeit und/oder sozialver-

trägliche Herstellung ergeben sollte, wurde laut vzbv jedoch nicht er-

läutert. Für Verbraucher sei außerdem nicht erkennbar gewesen, ob 

nur eine der beiden Bedingungen vorliege oder beide.

Der vzbv sah darin einen Verstoß gegen das Gesetz gegen den Unlau-

teren Wettbewerb. Danach müssten alle wesentlichen Informationen 

gegeben werden, damit Verbraucher eine informierte Kaufentschei-

dung treffen können. Galeria Kaufhof habe die vom vzbv erhobenen 

Ansprüche vor Gericht anerkannt.

Galeria Kaufhof kennzeichne Produkte mit einem grünen Blatt und der 

Aufschrift „Natürlich GALERIA“, um es nach eigenen Angaben Verbrau-

chern zu erleichtern, bewusst einzukaufen. Im Internet schreibe das 

Unternehmen: „Mit dem grünen Blatt werden Produkte gekennzeich-

net, die besonders umweltfreundlich oder sozialverträglich hergestellt 

sind – oft auch beides. Sie müssen sich nicht mit all den unterschiedli-

chen Symbolen auskennen. Vertrauen Sie uns!“ Die Verbraucherzent-

rale meint, dass Einzelhändler wie Galeria Kaufhof durch solche eigene 

Labels und Claims den „Siegeldschungel“ für Verbraucher verdichten. 

Aus Sicht des vzbv verwirrt dies die Verbraucher.

Um mehr Klarheit zu schaffen, fordert er eine Kennzeichnung auf der 

Grundlage wissenschaftlich fundierter und gesetzlich festgelegter Kri-

terien. Verbraucher müssten wissen, was wirklich hinter Siegeln steckt, 

damit sie nachhaltig konsumieren können. Die Bundesregierung müs-

se gesetzliche Mindestanforderungen für eine sozial und ökologisch 

verantwortliche Produktion schaffen. Alle Branchen, egal ob Textilien 

oder Lebensmittel, bräuchten klare und verbindliche staatliche Kri-

terien dafür, was unter sozial und ökologisch verantwortungsvoller 

Produktion zu verstehen sei. Dazu gehörten etwa Regeln zur umwelt-

verträglichen Rohstoffgewinnung oder Arbeitsschutzstandards. Ver-

braucher sollten beim Kauf auf einen Blick erkennen können, ob ein 

Produkt diese Mindeststandards einhält.

Landgericht Köln, Anerkenntnisurteil vom 05.03.2018, 31 O 379/17, 

nicht rechtskräftig

Rabatt: 30 Prozent auf (fast) alles?

Ein Möbelmarkt darf nicht damit werben, er gewähre 30 Prozent Ra-

batt auf fast alles, wenn in einer Anmerkung zu der Werbung die Pro-

dukte von 40 Herstellern von dem Rabatt ausgenommen sind. Dies 

hat der 6. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Köln unter der Leitung 

von Herrn Vorsitzendem Richter Hubertus Nolte kürzlich entschieden 

und damit ein erstinstanzliches Urteil des Landgerichts Köln bestätigt.

Der Möbelmarkt hatte in einem Prospekt damit geworben „30 Prozent 

Rabatt auf fast alles“ zu gewähren, wobei sich das Wort „fast“ senk-

recht gedruckt im Knick des gefalteten Prospektes befand und deutlich 

kleiner und dünner gestaltet war als der Rest des Textes. Der Senat 

ließ offen, ob bereits diese Gestaltung die Verbraucher in maßgebli-

cher Weise in die Irre geführt hat. Jedenfalls entstehe ein irreführender 

Eindruck durch die zugehörige Sprechblase, in der ausgeführt wurde, 

den Rabatt gebe es „auch auf Polstermöbel, Wohnwände, Küchen, 

Schlafzimmer, Stühle, Tische…[es folgen weitere Produktkategori-

en]… einfach auf fast alles“. Diese Aufzählung könne der Verbraucher 

nur dahin verstehen, dass der Rabatt uneingeschränkt gelten solle mit 

Ausnahme der in der Aufzählung nicht genannten Produktkategorien 

wie z. B. Gartenmöbel.

Tatsächlich ergab sich aber aus einer Anmerkung zu der Werbung, 

dass es zahlreiche weitere Einschränkungen des Rabatts gab. Zu die-

sen Ausnahmen gehörten nicht nur bereits reduzierte Ware und alle 

Angebote aus den Prospekten, Mailings und Anzeigen des Möbelmark-

tes, sondern es waren auch die Artikel von 40 namentlich genannten 

Herstellern von dem Rabatt ausgenommen worden. Der Senat führte 

aus, dass die Angaben zum Preisnachlass im Blickfang der Werbung 

objektiv falsch im Sinne einer sog. dreisten Lüge seien, d. h. einer ob-

jektiven Unrichtigkeit, für die kein vernünftiger Anlass bestanden habe. 

Eine solche Falschangabe könne auch nicht durch einen erläuternden 

Zusatz richtig gestellt werden.

Der Senat hat die Revision nicht zugelassen. 

OLG Köln, Pressemitteilung vom 23.05.2018 zum Urteil 6 U 153/17 

vom 20.04.2018


